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I. Normative Grundlagen

Die Strafverteidigung ist ein «Grundelement» des Rechtsstaates1 und
dementsprechend verfassungsrechtlich geschützt. Art. 33 Abs. 3 LV ge-
währleistet einem Angeschuldigten in allen Strafsachen das Recht der
Verteidigung.2 Dieses «explizit»3 verfassungsmässig gewährleistete
Grundrecht auf Verteidigung bzw. «Grundrecht auf wirksame Verteidi-
gung»4 wird auf völkerrechtlicher Ebene durch Art. 6 EMRK5, Art. 2 
7. ZP-EMRK6 sowie durch Art. 14 UNO-Pakt II7 ergänzt und konkre-
tisiert. Art. 6 Abs. 3 EMRK8 zählt die Mindestgarantien, die an ein
rechtsstaatliches Verfahren gestellt werden, demonstrativ9 auf. Sie sind
besonderer Ausdruck des allgemeinen Gebotes eines «fairen Verfahrens»
im Sinne von Art. 6 Abs. 1 EMRK,10 sodass eine behauptete Verletzung
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1 StGH 2001/26, Entscheidung vom 18. Februar 2002, <www.stgh.li>, S. 17 f. Erw. 9;
StGH 2001/33, Entscheidung vom 18. Februar 2002, nicht veröffentlicht, Erw. 9.

2 Siehe auch StGH 1991/8, Urteil vom 19. Dezember 1991, LES 1992, S. 96 (98 f. 
Erw. 5).

3 StGH 2001/26, Entscheidung vom 18. Februar 2002, <www.stgh.li>, S. 17 f. Erw. 9;
StGH 2001/33, Entscheidung vom 18. Februar 2002, nicht veröffentlicht, Erw. 9;
vgl. auch StGH 2006/21, Urteil vom 27. März 2007, nicht veröffentlicht, S. 16 f.
Erw. 5.

4 StGH 2002/1, Entscheidung vom 22. April 2002, nicht veröffentlicht, Erw. 2.1.
5 LGBl. 1982 Nr. 60; Inkrafttreten für Liechtenstein: 8. September 1982.
6 LGBl. 2005 Nr. 28; Inkrafttreten für Liechtenstein: 1. Mai 2005; siehe zu diesem

Recht auf Überprüfung von Strafurteilen etwa Grabenwarter, EMRK, S. 407 ff. 
Rz. 147 ff.

7 LGBl. 1999 Nr. 58; Inkrafttreten für Liechtenstein: 10. März 1999. Der Staatsge-
richtshof weist in seiner Rechtsprechung darauf hin, dass die Grundrechtsgewähr-
leistung durch den UNO-Pakt II weitgehend schon durch den in der Landesverfas-
sung und der EMRK garantierten Grundrechtsschutz abgedeckt wird. StGH
1999/36, Entscheidung vom 11. April 2000, LES 2003, S. 9 (12 Erw. 2.1), und zuletzt
StGH 2010/113, Urteil vom 28. März 2011, nicht veröffentlicht, S. 25 f. Erw. 3.

8 Vgl. auch Art. 14 Abs. 3 bis 7 UNO-Pakt II.
9 Schäffer, Organisationsgarantien, S. 554 Rz. 82, vermerkt, dass Art. 6 Abs. 3 EMRK

über die allgemeinen Grundsätze des Artikels 6 hinaus Rechte normiert, die im eng-
lischen Text als Mindestrechte und im französischen Text als demonstrative Auf-
zählung bezeichnet werden. Nach ihm ist Letzteres zutreffender, da es sich um kon-
krete Ausformungen der allgemeinen Gebote eines fairen Strafverfahrens handelt.

10 Frowein / Peukert, EMRK, S. 253 Rz. 278; Adamovich / Funk / Holzinger, Staats-
recht, S. 98 Rz. 42.131, und Gollwitzer, Menschenrechte, Rz. 160; vgl. auch StGH
2006/21, Urteil vom 27. März 2007, nicht veröffentlicht, S. 16 Erw. 4.
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von Art. 6 Abs. 3 EMRK immer unter diesem Aspekt geprüft wird.11 Die
Garantien dieser beiden internationalen Übereinkommen können ge-
mäss Art. 15 Abs. 2 Bst. a und b StGHG mit Individualbeschwerde beim
Staatsgerichtshof geltend gemacht werden. Die EMRK bzw. ihre Ge-
währleistungen stellen auf Grund des materiellen Verfassungsverständ-
nisses des Staatsgerichtshofes grundsätzlich direkt anwendbares Recht
dar.12 Es gibt zu Art. 6 EMRK und Art. 14 UNO-Pakt II eine reichhal-
tige Praxis.13 Der Staatsgerichtshof legt denn auch Art. 33 Abs. 3 LV in
Anlehnung an die Rechtsprechung der Strassburger Organe aus.14 Dabei
lassen sich Überschneidungen bzw. Konkurrenzen der jeweiligen Ga-
rantien nicht vermeiden.15 Aus diesem Grund berufen sich Verfassungs-
beschwerden bzw. Individualbeschwerden in der Regel sowohl auf Art.
33 Abs. 3 LV als auch auf Art. 6 bzw. Art. 6 Abs. 3 EMRK.16 Diesen Be-
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11 Siehe Frowein / Peukert, EMRK, S. 253 Rz. 278; Villiger, Handbuch EMRK, S. 301
Rz. 471, und Gollwitzer, Menschenrechte, Rz. 160; vgl. auch StGH 2005/17, Urteil
vom 3. April 2006, nicht veröffentlicht, S. 18 Erw. 2.3.

12 Vgl. StGH 2000/27, Entscheidung vom 19. Februar 2001, LES 2003, S. 178 (180
Erw. 2); StGH 1996/6, Urteil vom 30. August 1996, LES 1997, S. 148 (151 Erw. 2.1);
StGH 2007/91, Urteil vom 14. April 2008, <www.stgh.li>, S. 16 Erw. 5.1, und un-
längst StGH 2010/161 und StGH 2011/34, Urteil vom 30. Juni 2011, nicht veröf-
fentlicht, S. 19 Erw. 2.2; in diesem Sinne wohl auch in Bezug auf die Anwendbarkeit
des UNO-Pakts II StGH 1999/36, Entscheidung vom 11. April 2000, LES 2003, 
S. 9 (12 Erw. 2.1); ausführlich zu dieser Thematik vor dem Hintergrund der Verfas-
sungsrevision 2003 Wille T., Verfassungsprozessrecht, S. 64 ff. 

13 Müller / Schefer, Grundrechte, S. 980.
14 StGH 1991/8, Urteil vom 19. Dezember 1991, LES 1992, S. 96 (98 f. Erw. 5); StGH

2005/94, Urteil vom 2. Juli 2007, nicht veröffentlicht, S. 16 f. Erw. 4.1 ff.; StGH
2006/21, Urteil vom 27. März 2007, nicht veröffentlicht, S. 16 Erw. 4; StGH
2009/23, Urteil vom 23. Oktober 2009, <www.gerichtsentscheide.li>, S. 12 Erw. 3.2;
StGH 2009/100+101+102+103, Urteil vom 2. März 2010, nicht veröffentlicht, S. 30
Erw. 3.3 und S. 31 ff. Erw. 4.1 ff.; StGH 2010/116, Urteil vom 28. März 2011, nicht
veröffentlicht, S. 12 f. Erw. 2.2; StGH 2010/161 und StGH 2011/34, Urteil vom 
30. Juni 2011, nicht veröffentlicht, S. 20 ff. Erw. 2.3 ff.

15 Beispielhaft etwa StGH 2000/27, Entscheidung vom 19. Februar 2001, LES 2003, 
S. 178 (181 Erw. 2.2) im Zusammenhang mit dem Anspruch auf rechtliches Gehör;
vgl. dazu auch StGH 2008/124, Urteil vom 30. November 2009, nicht veröffentlicht,
S. 45 Erw. 2.2.1 f. 

16 Vgl. etwa StGH 1991/8, Urteil vom 19. Dezember 1991, LES 1992, S. 96 (98 Erw. 2);
StGH 2005/94, Urteil vom 2. Juli 2007, nicht veröffentlicht, S. 14 Erw. 2; StGH
2009/23, Urteil vom 23. Oktober 2009, <www.gerichtsentscheide.li>, S. 12 Erw. 3;
StGH 2009/100+101+102+103, Urteil vom 2. März 2010, nicht veröffentlicht, 
S. 31 Erw. 4.1; StGH 2010/116, Urteil vom 28. März 2011, nicht veröffentlicht, S. 11
Erw. 2.1.



stimmungen ist der Gedanke einer effektiven Verteidigung immanent.17

So sollen etwa Hindernisse, die sich aus Sprachproblemen ergeben kön-
nen, beseitigt, der Kontakt mit dem Verteidiger sichergestellt, ökonomi-
sche Nachteile für die Verteidigung ausgeglichen und die Waffengleich-
heit in der Hauptverhandlung gewährleistet werden.18

II. Geltungsbereich

1. Allgemeines

Art. 33 Abs. 3 LV garantiert «dem Angeschuldigten» das Recht der Ver-
teidigung in allen «Strafsachen». Er wirft ebenso wie die Formulierung
des Art. 6 Abs. 1 und 3 EMRK die Frage auf, wer sich jeweils auf die in
diesen Bestimmungen normierten Garantien, in welchen Verfahren und
ab welchem Verfahrensstadium berufen kann. Konkret geht es um die
Fragen des persönlichen, sachlichen und zeitlichen Geltungsbereiches,
wobei nicht zu übersehen ist, dass sie sich gegenseitig bedingen. 

2. Persönlicher Geltungsbereich

Das Grundrecht auf Verteidigung gemäss Art. 33 Abs. 3 LV steht sowohl
inländischen als auch ausländischen natürlichen Personen zu.19 Zur
Frage, ob auch juristische Personen des Privatrechts vom persönlichen
Geltungsbereich dieses Grundrechts mitumfasst sind, hat sich der Staats-
gerichtshof zwar noch nie explizit geäussert.20 Seiner Praxis ist aber
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17 Vgl. StGH 2006/21, Urteil vom 27. März 2007, nicht veröffentlicht, S. 16 Erw. 4.
18 Vgl. Grabenwarter, EMRK, S. 379 Rz. 97.
19 Höfling, Grundrechtsordnung, S. 236 unter Verweis auf StGH 1991/8, Urteil vom

19. Dezember 1991, LES 1992, 96 (97); aus der jüngeren Rechtsprechung des Staats-
gerichtshofes siehe StGH 2009/23, Urteil vom 23. Oktober 2009, <www.gerichtsent
scheide.li>, S. 1 und S. 12 Erw. 3 ff.; StGH 2010/116, Urteil vom 28. März 2011, 
nicht veröffentlicht, S. 1 und S. 11 ff. Erw. 2.1, und StGH 2010/161 und StGH
2011/34, Urteil vom 30. Juni 2011, nicht veröffentlicht, S. 1 und S. 20 ff. Erw. 2.3 ff.

20 Der Staatsgerichtshof vertritt aber allgemein die Auffassung, dass die Grundrechte
auch inländischen juristischen Personen zustehen, soweit dies dem Wesen der juris-
tischen Person entspricht. So schon StGH 1977/3, Urteil vom 24. Oktober 1977, 
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zweifellos zu entnehmen, dass sich auch juristische Personen des Privat-
rechts auf die Garantien des Art. 33 Abs. 3 LV und Art. 6 Abs. 3 EMRK
stützen können. Der Staatsgerichtshof prüft nämlich regelmässig Be-
schwerden, bei denen juristische Personen des Privatrechts als Be-
schwerdeführer bzw. Beschwerdeführerinnen die Verletzung dieser Be-
stimmungen geltend machen, auf ihre materielle Berechtigung. Dabei
geht er fraglos davon aus, dass sie unter den persönlichen Geltungsbe-
reich fallen.21 Diese Praxis entspricht jedenfalls auch der Rechtsprechung
des EGMR, wonach der Begriff «jede Person» in Art. 6 Abs. 1 EMRK
natürliche und juristische Personen, Inländer, Ausländer und Staatenlose
einschliesst.22 Dem Staat oder öffentlichen Körperschaften stehen hinge-
gen die Rechte aus Art. 6 EMRK nicht zu, da nach Art. 34 EMRK nur
natürliche Personen, nichtstaatliche Organisationen oder Personenverei-
nigungen vom Individualbeschwerderecht Gebrauch machen können.
Auch Zeugen, Sachverständige oder Verteidiger können sich in der Re-
gel nicht auf Art. 6 EMRK berufen.23 Dies gilt nach seinem klaren Wort-
laut auch für solche Personen, die ein Strafverfahren gegen Dritte einzu-
leiten versuchen, wie beispielsweise den Subsidiarankläger.24

Wer zum Kreis des «Angeschuldigten» oder der «angeklagten Per-
son» gehört, führt der Staatsgerichtshof nicht näher aus. Verfahrens-
rechtlich hätte er, bevor er ein Beschwerdevorbringen materiell prüft,
darzulegen, ob es sich im jeweiligen konkreten Beschwerdefall um einen
«Angeschuldigten» bzw. um eine «angeklagte Person» im Sinne von Art.
33 Abs. 3 LV bzw. Art. 6 Abs. 3 EMRK handelt. Vereinzelt hat er in die-
ser Hinsicht Stellung genommen. So hat er beispielsweise in StGH
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LES 1981, 41 (43 Erw. 3); siehe auch StGH 2001/26, Entscheidung vom 18. Februar
2002, <www.stgh.li>, S. 17 Erw. 8, StGH 2007/21, Urteil vom 14. Mai 2007, <www.
stgh.li>, S. 24 Erw. 4; StGH 2009/107, Urteil vom 1. März 2010, nicht veröffentlicht,
S. 15 f. Erw. 1.

21 Vgl. StGH 2001/26, Entscheidung vom 18. Februar 2002, <www.stgh.li>, S. 1 und
13 ff. Erw. 2 ff.; StGH 2008/37+88, Urteil vom 29. September 2008, <www.stgh.li>,
S. 1 und S. 25 f. Erw. 4 ff.; StGH 2008/85, Urteil vom 9. Dezember 2008, <www.
stgh.li>, S. 1 und S. 21 f. Erw. 3.1 ff.; StGH 2010/122+134, Urteil vom 6. Februar
2012, nicht veröffentlicht, S. 139 ff. Erw. 2.1.1 ff. und S. 153 ff. Erw. 3.1 ff.; StGH
2011/44+89, Urteil vom 26. März 2012, nicht veröffentlicht, S. 22 Erw. 2.1.

22 Siehe Frowein / Peukert, EMRK, S. 145 Rz. 4 mit Rechtsprechungsnachweisen.
23 Vgl. Frowein / Peukert, EMRK, S. 145 f. Rz. 4.
24 StGH 2006/17, Urteil vom 6. Februar 2007, nicht veröffentlicht, S. 22 Erw. 2.1.
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2008/12225, dem ein Rechtshilfeverfahren in Strafsachen zugrunde lag,
den Beschwerdeführerinnen zu verstehen gegeben, dass sie sich nur auf
den allgemeinen Anspruch auf rechtliches Gehör,26 nicht aber auf Art. 33
Abs. 3 LV und Art. 6 EMRK stützen können, da sie keine Beschuldigten
bzw. Angeklagten im Strafverfahren seien. Vorgängig hat er allerdings
den sachlichen Geltungsbereich angesprochen und erklärt, dass der ein-
schlägige Art. 6 EMRK im Rechtshilfeverfahren nicht anwendbar sei.
Üblicherweise lässt er es in Rechtshilfeverfahren mit diesem Hinweis be-
wenden. In StGH 2011/18327 macht er hingegen darauf aufmerksam,
dass das Recht auf Verteidigung gemäss Art. 33 Abs. 3 LV nur den Be-
schuldigten oder Angeklagten in Strafverfahren schützt, nicht jedoch
Verfahrensbeteiligte in Rechtshilfeverfahren.

In StGH 2009/23 lässt der Staatsgerichtshof im Gegensatz zu
StGH 2008/122 und StGH 2011/183 die Frage offen, ob es sich beim Be-
schwerdeführer im Strafvollzugsverfahren um einen «Angeschuldigten»
bzw. um eine «angeklagte Person» handelt,28 da er in diesem Beschwer-
defall die Garantien des Art. 33 Abs. 3 LV bzw. Art. 6 Abs. 3 Bst. c
EMRK lediglich unter dem Aspekt des sachlichen Geltungsbereichs be-
trachtet, wonach «das Recht auf Verteidigung weder nach der Recht-
sprechung des Staatsgerichtshofs noch nach derjenigen der EMRK-Or-
gane den Strafvollzug» umfasst. Er argumentiert, dass es hier nicht mehr
um den Schutz vor einem allenfalls ungerechtfertigten Freiheitsentzug,
sondern nur noch «um Modalitäten des vom Gericht unter Gewährung
der Verteidigerrechte schon verhängten Freiheitsentzuges» gehe.29 Aus
diesem Grund wäre es konsequenter, eine Person, die sich im Strafvoll-
zug befindet, d. h. bereits rechtskräftig verurteilt ist, von vorneherein
nicht mehr als «Angeschuldigte» bzw. «angeklagte Person» im Sinne von
Art. 33 Abs. 3 LV bzw. Art. 6 Abs. 3 EMRK zu betrachten. Es ist aller-
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25 StGH 2008/122, Urteil vom 10. Februar 2009, <www.stgh.li>, S. 25 Erw. 3.1.
26 Dieser gilt wohl im Sinne von StGH 2011/26, Urteil vom 30. August 2011, nicht

veröffentlicht, S. 8 ff. Erw. 2.2 ff., unabhängig vom sachlichen Geltungsbereich des
Art. 6 EMRK auch für Strafrechtshilfeverfahren. Anders bzw. zu wenig differenzie-
rend diesbezüglich StGH 2011/103, Urteil vom 30. August 2011, nicht veröffent-
licht, S. 16 Erw. 3.1 f.

27 StGH 2011/183, Urteil vom 26. März 2012, nicht veröffentlicht, S. 71 f. Erw. 2.3.
28 StGH 2009/23, Urteil vom 23. Oktober 2009, <www.gerichtsentscheide.li>, S. 1 und

12 Erw. 3 ff.
29 StGH 2009/23, Urteil vom 23. Oktober 2009, <www.gerichtsentscheide.li>, S. 12

Erw. 3.2.
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dings einzuräumen, dass die Strassburger Organe wohl von einem wei-
ten Begriff der «strafrechtlichen Anklage» ausgehen, wenn besondere
Statusverhältnisse, wie der Militärdienst oder die Strafhaft, die Berufung
auf Art. 6 nicht ausschliessen.30

3. Sachlicher Geltungsbereich

Das Recht auf wirksame Verteidigung gemäss Art. 33 Abs. 3 LV ist «nur
für den eigentlichen Strafprozess relevant, nicht aber im Strafrechtshilfe-
verfahren, wo Art. 6 EMRK nach der Strassburger Rechtsprechung
nicht zur Anwendung gelangt».31 An dieser Rechtsprechung des Staats-
gerichtshofes fällt auf, dass er Art. 33 Abs. 3 LV mit Art. 6 EMRK
gleichsetzt32 und dadurch in Anlehnung an die Strassburger Rechtspre-
chung das Recht auf wirksame Verteidigung gemäss Art. 33 Abs. 3 LV
auf Strafrechtshilfeverfahren als nicht anwendbar hält.33 In StGH
1996/1834 hat der Staatsgerichtshof das gerichtliche Verfahren in Rechts-
hilfesachen gemäss Art. 12 Abs. 1 RHG noch als «strafprozessuales Ver-
fahren» qualifiziert und dementsprechend das Akteneinsichtsrecht, ab-
gesehen vom rechtlichen Gehör, primär aus dem Recht auf Verteidigung
gemäss Art. 33 Abs. 3 LV bzw. Art. 6 Abs. 3 EMRK abgeleitet. Seither
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30 Vgl. Frowein / Peukert, EMRK, S. 145 Rz. 4.
31 StGH 2008/37+88, Urteil vom 29. September 2008, <www.stgh.li>, S. 25 f. Erw. 4.1;

in diesem Sinne auch StGH 2008/122, Urteil vom 10. Februar 2009, <www.stgh.li>,
S. 25 Erw. 3.1; vgl. auch StGH 1998/65, Entscheidung vom 3. Mai 1999, LES 2000,
S. 8 (10 Erw. 2.1). Hier betont der Staatsgerichtshof, dass sich Art. 33 Abs. 3 LV und
Art. 6 Abs. 2 EMRK ausdrücklich nur auf Strafverfahren beziehen.

32 In diesem Sinne auch StGH 1998/65, Entscheidung vom 3. Mai 1999, LES 2000, 
S. 8 (10 Erw. 2.1).

33 In StGH 2008/85, Urteil vom 9. Dezember 2008, <www.stgh.li>, S. 21 Erw. 3.1, wen-
det der Staatsgerichtshof hingegen Art. 33 Abs. 3 LV an, obwohl es sich im Be-
schwerdefall um eine Strafrechtshilfesache gehandelt hat. So auch in StGH 2006/107,
Urteil vom 4. Dezember 2007, nicht veröffentlicht, S. 7 f. Erw. 2.1 ff. In diesen Fällen
wäre es im Sinne seiner Rechtsprechung dogmatisch zutreffender gewesen, wenn er
die geltend gemachte Verletzung des Akteneinsichtsrechts nicht im Lichte von 
Art. 33 Abs. 3 LV, sondern gemäss dem grundrechtlichen Anspruch auf rechtliches
Gehör geprüft hätte, denn gemäss seiner Rechtsprechung ist weder Art. 6 EMRK
noch Art. 33 Abs. 3 LV auf Rechtshilfeverfahren anwendbar. Vgl. dazu zuletzt,
StGH 2011/183, Urteil vom 26. März 2012, nicht veröffentlicht, S. 72 Erw. 2.3.

34 StGH 1996/18, Entscheidung vom 3. April 1998, nicht veröffentlicht, Erw. 3.1.
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charakterisiert er das Strafrechtshilfeverfahren in ständiger Rechtspre-
chung nicht mehr als eigentlichen Strafprozess bzw. als echtes Strafver-
fahren, in dem Art. 33 Abs. 3 LV und Art. 6 EMRK Anwendung fin-
den.35 Der Staatsgerichtshof stützt sich dabei auf die Rechtsprechung der
Strassburger Organe.36 Bemerkenswert daran ist, dass sich diese Recht-
sprechung des EGMR auf einen Auslieferungsfall bezieht. Bei der Schaf-
fung der EMRK im Jahre 1950 stellte denn auch die Auslieferung die
einzige Form der Rechtshilfe dar, sodass sie in der Konvention erwähnt
wurde.37 In der Zwischenzeit hat sich die Strafrechtshilfe weiterentwi-
ckelt. Es haben sich neue Formen der Zusammenarbeit herausgebildet,
die auch zur klassischen Rechtshilfe zählen, wie etwa die Rechtshilfe bei
der Beweiserhebung, die Übertragung der Strafverfolgung, die Anerken-
nung von Strafurteilen und die Einziehung von Vermögensgegenständen
sowie von Erträgen aus Straftaten.38 Nach André Klip39 ist für die meis-
ten Formen der Zusammenarbeit in Strafsachen Art. 6 EMRK die wich-
tigste Bestimmung, weshalb der allgemeine Begriff des fairen Verfahrens
auch auf die Rechtshilfe anzuwenden ist. Art. 6 EMRK verlangt nämlich,
dass Strafverfahren als Ganzes zu betrachten sind, so dass die Rechtshilfe
grundsätzlich davon nicht ausgeklammert bleiben darf. Da die Beurtei-
lung eines Verfahrens als fair eine Gesamtbetrachtung des ganzen Ver-
fahrens voraussetzt, ist es, wie André Klip zu bedenken gibt, schwierig,
den Rechtshilfe leistenden Staat nur für einen Bruchteil des gesamten
Verfahrens zur Verantwortung zu ziehen, da er dieses weder beherrscht
noch überblickt. In Fällen, in denen es nicht um die Beweiserhebung
geht, werden daher eher Art. 5 und Art. 8 EMRK40 von Bedeutung sein.
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35 StGH 2000/60, Entscheidung vom 19. Februar 2001, LES 2004, 13 (17 Erw. 4.1);
StGH 2006/61, Urteil vom 4. Dezember 2006, nicht veröffentlicht, S. 16 f. Erw. 
2.1 ff.; StGH 2008/37+88, Urteil vom 29. September 2008, <www.stgh.li>, S. 25 f.
Erw. 4.1; StGH 2008/122, Urteil vom 10. Februar 2009, <www.stgh.li>, S. 25 Erw. 3.1.

36 Vgl. StGH 2006/61, Urteil vom 4. Dezember 2006, nicht veröffentlicht, S. 16 Erw.
2.1 mit Verweis auf Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechts-
konvention (EMRK), 2. Aufl., Zürich 1999, S. 255 Rz. 401.

37 Siehe Klip, Zusammenarbeit, S. 124, der auf Art. 5 Abs. 1 Bst. f EMRK Bezug nimmt.
38 Vgl. Klip, Zusammenarbeit, S. 124.
39 Klip, Zusammenarbeit, S. 124.
40 In der Praxis des Staatsgerichtshofes ist bei der Rechtshilfe in Strafsachen denn auch

Art. 32 LV von zentraler Bedeutung, der ähnlich wie Art. 8 EMRK die Privat- und
Geheimsphäre schützt. Ausführlich zu diesem Grundrecht Marzell Beck / Andreas
Kley, S. 131 ff. dieses Buches.



Allenfalls kann auch Art. 1 des 1. ZP-EMRK wie bei der Einziehung von
Vermögen eine Rolle spielen. Deutlicher präsentiert sich dagegen die
Lage in Angelegenheiten der Auslieferung. Solange sich die Person im
ersuchten Staat befindet, hat dieser die Garantien der EMRK, insbeson-
dere Art. 2 und 3 EMRK, zu beachten.41 Inwieweit diese Entwicklungen
auf dem Gebiete der Rechtshilfe in Strafsachen in Bezug auf den sachli-
chen Geltungsbereich von Art. 6 EMRK und ganz allgemein auf das
Strafrechtshilfeverfahren auch die Praxis des Staatsgerichtshofes beein-
flussen wird, ist noch nicht abzusehen. Nicht zu übersehen ist jedenfalls,
dass der Staatsgerichtshof selbst den Anspruch auf ein faires Verfahren
auch als «innerstaatliches Grundrecht» anerkannt hat.42 Was er darunter
versteht und wie er diesen Anspruch materiell ausgestaltet, bleibt ihm
überlassen. Es ist aber nicht anzunehmen, dass er in der Schutzwirkung
hinter den Vorgaben des Art. 6 EMRK und der dazu ergangenen Recht-
sprechung des EGMR zurückbleibt, orientiert er sich doch, was das
«faire Verfahren» betrifft, an der EGMR-Rechtsprechung.43

Der Staatsgerichtshof verneinte im Verfahren zu StGH 2005/544 die
Anwendbarkeit des Art. 33 Abs. 3 LV mit der Begründung, dass sich das
darin gewährleistete Verteidigungsrecht auf alle Strafsachen beziehe und
es sich im gegenständlichen Führerausweisentzugsverfahren um keine
Strafsache, sondern um eine Verwaltungssache handle. Daraus könnte
man den Schluss ziehen, dass der Staatsgerichtshof den Begriff «Strafsa-
chen» in Art. 33 Abs. 3 LV eng auslegt und darunter nur das gemeine
Strafrecht subsumiert. Stellt man auf seine bisherige Rechtsprechung ab,
wonach Art. 33 Abs. 3 LV Art. 6 EMRK gleichzusetzen sei bzw. die glei-
chen Garantien gewährleiste, und übernimmt man die Rechtsprechung
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41 Vgl. Klip, Zusammenarbeit, S. 124 f.
42 StGH 1996/6, Urteil vom 30. August 1996, LES 148 (152 Erw. 3.1); vgl. auch StGH

1998/5, Entscheidung vom 23. November 1998, nicht veröffentlicht, Erw. 2.1; StGH
2004/58, Urteil vom 4. November 2008, <www.stgh.li>, S. 29 Erw. 3.3.1; StGH
2007/91, Urteil vom 14. April 2008, <www.stgh.li>, S. 16 f. Erw. 5.1, und StGH
2007/112, Urteil vom 29. September 2008, <www.stgh.li>, S. 15 Erw. 2.5.1, sowie
Wille T., Verfassungsprozessrecht, S. 376 ff.

43 Siehe aus der reichhaltigen Praxis des Staatsgerichtshofes beispielsweise StGH
2007/112, Urteil vom 29. September 2008, <www.stgh.li>, S. 15 ff. Erw. 2.5.1 ff., und
StGH 2004/58, Urteil vom 4. November 2008, <www.stgh.li>, S. 27 ff. Erw. 3.1 ff.

44 StGH 2005/5, Urteil vom 17. September 2007, nicht veröffentlicht, S. 17 Erw. 3.2.
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des EGMR, ist die enge Auslegung, wie sie der Staatsgerichtshof in
StGH 2005/5 präsentiert, zu hinterfragen.45

Ein Verwaltungsverfahren, bei dem es um einen Führerausweisent-
zug geht, der in der Regel auch mit einer Busse verbunden ist, ist als Ver-
waltungsstrafverfahren zu qualifizieren,46 das nach der Rechtsprechung
des EGMR in den Anwendungsbereich von Art. 6 EMRK fällt.47 Jeden-
falls ist es im Lichte der Kriterien48, die der EGMR zur Auslegung des
Begriffes «strafrechtliche Anklage»49 entwickelt hat, unter diesen Begriff
zu subsumieren.50 Der Anwendungsbereich des Art. 6 EMRK51 erstreckt
sich daher in aller Regel auf Verwaltungsstrafverfahren. Zu Recht hat
denn auch der Staatsgerichtshof in einem Verfahren, in dem die frem-
denpolizeiliche Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung des Be-
schwerdeführers Gegenstand des Verwaltungsverfahrens war, die An-
wendbarkeit des Rechts auf Verteidigung gemäss Art. 33 Abs. 3 LV ver-
neint bzw. als nicht vom sachlichen Geltungsbereich dieses Grundrechts
erfasst angesehen.52 Ebenso kommt auch das Recht auf Verteidigung we-
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45 In StGH 1998/1, Urteil vom 19. Juni 1998, LES 1999, S. 155 (157 Erw. 2.1) deutet
der Staatsgerichtshof vorsichtig an, dass das Recht auf Verteidigung nicht nur das
Straf-, sondern allenfalls auch das Disziplinarrecht betrifft.

46 Anders hingegen der österreichische Verfassungsgerichtshof, der im Entzug einer
Lenkberechtigung keine Strafe, sondern eine Schutzmassnahme im Interesse der üb-
rigen Verkehrsteilnehmer oder sonstiger Rechtsgüter sieht; siehe Adamovich / Funk
/ Holzinger, Staatsrecht, S. 91 Rz. 42.119 unter Verweis auf VfSlg 15431/1999;
VfGH 14.3.2003 G 203/02.

47 Vgl. Villiger, Handbuch EMRK, S. 250 ff. Rz. 392 ff., insbesondere Rz. 395; vgl. für
Österreich Adamovich / Funk / Holzinger, Staatsrecht, S. 90 Rz. 42.119, wonach im
österreichischen Recht sowohl das gerichtliche als auch das Verwaltungsstrafrecht
unter den Begriff der strafrechtlichen Anklage im Sinne des Art. 6 Abs. 1 EMRK
fällt. Für die Schweiz siehe Jaag, Sanktionen, S. 162, nach dem pönale Verwaltungs-
massnahmen wie etwa der Warnungsentzug des Führerausweises als Verfahren zu
qualifizieren sind, die als strafrechtliche Anklage im Sinn von Art. 6 EMRK gelten.

48 Einlässlich zu diesen so genannten «Engel-Kriterien» Grabenwarter, EMRK, 
S. 338 ff. Rz. 17 ff., und Frowein / Peukert, EMRK, S. 159 ff. Rz. 26 ff.

49 Der Begriff der strafrechtlichen Anklage setzt jedenfalls keine formelle Anklageer-
hebung voraus. Es genügen nach aussen in Erscheinung tretende (polizeiliche) Er-
mittlungshandlungen. Siehe StGH 2005/30, Urteil vom 3. Juli 2006, <www.stgh.li>,
S. 16 ff. Erw. 2.1 mit Literatur- und Rechtsprechungsangaben.

50 Siehe auch Villiger, Handbuch EMRK, S. 252 Rz. 397, und Frowein / Peukert,
EMRK, S. 161 Rz. 29.

51 Vgl. Villiger, Handbuch EMRK, S. 251 Rz. 395; siehe aber zu den Steuerstrafver-
fahren ders., Handbuch EMRK, S. 253 Rz. 399.

52 StGH 1998/1, Urteil vom 19. Juni 1998, LES 1999, S. 155 (157 Erw. 2.1).
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der nach der Rechtsprechung des Staatsgerichtshofes noch nach derjeni-
gen der EMRK-Organe beim Strafvollzug zur Anwendung.53 Im Zu-
sammenhang mit dem Einspruchsverfahren gegen die Anklageschrift hat
der Staatsgerichtshof unlängst festgehalten, «dass die Einsprache gegen
die Anklage eine zusätzliche, dem Strafprozess vorgeschobene Schranke
darstellt, welche gemäss EMRK nicht erforderlich wäre und an welche
nicht die gleichen verfahrensrechtlichen Anforderungen zu stellen sind,
wie an den Strafprozess selbst.»54 Der Staatsgerichtshof meint hier wohl
mit Strafprozess das Hauptverfahren bzw. die Hauptverhandlung. Das
Einspruchsverfahren bildet nämlich auch einen Bestandteil des Straf -
prozesses. Es wäre daher zutreffender, den zeitlichen Geltungsbereich
ins Spiel zu bringen, wie es hier zumindest implizit geschieht, wenn 
der Staatsgerichtshof von einer «dem Strafprozess vorgeschobenen
Schranke» spricht.55

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das Recht auf
wirksame Verteidigung im Sinne von Art. 33 Abs. 3 LV und Art. 6 
Abs. 1 und 3 EMRK ähnlich wie in Österreich sowohl im gerichtlichen
als auch im Verwaltungsstrafverfahren zur Anwendung gelangt. Der
Staatsgerichtshof folgt dabei der Rechtsprechung des EGMR, der, was
die Auslegung des sachlichen Geltungsbereichs von Art. 6 EMRK an-
langt, autonom vorgeht, wobei er den Sinn und Zweck der EMRK sowie
die vorherrschenden Auffassungen in den Rechtsordnungen der Kon-
ventionsstaaten berücksichtigt.56 Der Staatsgerichtshof anerkennt über-
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53 StGH 2009/23, Urteil vom 23. Oktober 2009, <www.gerichtsentscheide.li>, S. 12
Erw. 3.2. Siehe auch StGH 2001/75, Entscheidung vom 24. Juni 2002, <www.stgh.
li>, S. 8 f. Erw. 3 und S. 10 Erw. 6, und StGH 2005/30, Urteil vom 3. Juli 2006,
<www.stgh.li>, S. 19 Erw. 2.3.

54 StGH 2009/100+101+102+103, Urteil vom 2. März 2010, nicht veröffentlicht, S. 30
Erw. 3.2. Ähnlich argumentiert der Staatsgerichtshof in StGH 2010/122+134, Urteil
vom 6. Februar 2012, nicht veröffentlicht, S. 140 Erw. 2.2.2, wenn er ausführt, dass
es im Beschwerdefall nicht um die Frage der Schuld und der Bestrafung eines An-
geklagten, sondern um die Abschöpfung der Bereicherung aus der Begehung eines
Delikts geht, sodass der Grundsatz nulla poena sine lege nicht anwendbar ist, wie
auch die entsprechenden grundrechtlichen Verfahrensgarantien nicht mit der glei-
chen Strenge anzuwenden sind.

55 StGH 2009/100+101+102+103, Urteil vom 2. März 2010, nicht veröffentlicht, S. 30
Erw. 3.2.

56 Siehe dazu und insbesondere zum Begriff «strafrechtliche Anklage» Frowein / Peu-
kert, EMRK, S. 146 Rz. 5 und S. 158 ff. Rz. 25 ff.; Grabenwarter, EMRK, S. 337 ff.
Rz. 16 ff., und Meyer-Ladewig, EMRK, S. 124 ff. Rz. 21 ff. 
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dies den Anspruch auf ein faires Verfahren auch als innerstaatliches
Grundrecht.

4. Zeitlicher Geltungsbereich

In diesem Zusammenhang interessiert, ab welchem oder in welchem
Verfahrensstadium Art. 33 Abs. 3 LV bzw. Art. 6 Abs. 1 und 3 EMRK
oder die jeweiligen daraus abgeleiteten Garantien Anwendung finden, da
vornehmlich Art. 6 EMRK bzw. die besonderen Garantien des Abs. 3
sich nicht allein auf das Hauptverfahren bzw. auf die Hauptverhandlung
beziehen.57 Sie gelten jedoch umgekehrt auch nicht notwendigerweise
schon dann, wenn eine Strafuntersuchung eingeleitet wird.58 Unbestrit-
ten ist, dass die Garantien des Art. 6 EMRK bei der Fortsetzung eines
Verfahrens, d. h. im Rechtsmittelstadium, zu beachten sind. Sie gelten für
alle Rechtsmittelinstanzen59 und unzweifelhaft auch spätestens an der
erstinstanzlichen Hauptverhandlung.60 Inwieweit hingegen vor allem die
Garantien aus Art. 6 Abs. 3 EMRK bzw. Art. 33 Abs. 3 LV bereits im
Vorverfahren zu berücksichtigen sind, hängt von einer differenzierten
Betrachtungsweise ab, die den besonderen Aufgaben und Zielen des je-
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57 Vgl. Müller / Schefer, Grundrechte, S. 991 f.; Adamovich / Funk / Holzinger, Staats-
recht, S. 98 Rz. 42.131; Gollwitzer, Menschenrechte, Rz. 161, und StGH 2005/17,
Urteil vom 3. April 2006, nicht veröffentlicht, S. 18 Erw. 2.3; StGH 2005/30, Urteil
vom 3. Juli 2006, <www.stgh.li>, S. 16 ff. Erw. 2.1. In diesem Zusammenhang sind
auch die jeweiligen einfachgesetzlichen, konkret die Bestimmungen der Strafpro-
zessordnung, die die Vorerhebungen bzw. Voruntersuchungen und Ermittlungen
regeln, nicht ausser Acht zu lassen. Allerdings sind diese immer im Einklang mit den
Grund- und Menschenrechten auszulegen bzw. anzuwenden. Siehe dazu etwa wei-
ter hinten Rz. 19 ff. die Rechtsprechung des Staatsgerichtshofes zum Aktenein-
sichtsrecht gemäss § 30 Abs. 2 StPO.

58 StGH 2005/30, Urteil vom 3. Juli 2006, <www.stgh.li>, S. 16 ff. Erw. 2.1; vgl. auch
StGH 2005/67, Urteil vom 2. Oktober 2006, <www.stgh.li>, S. 17 Erw. 5.2; StGH
2002/1, Entscheidung vom 22. April 2002, nicht veröffentlicht, Erw. 2.1.

59 Vgl. für Art. 33 Abs. 3 LV StGH 2009/23, Urteil vom 23. Oktober 2009, <www.ge
richtsentscheide.li>, S. 12 Erw. 3.1 f., und StGH 2001/75, Entscheidung vom 
24. Juni 2002, <www.stgh.li>, S. 8 f. Erw. 3.

60 Siehe Villiger, Handbuch EMRK, S. 302 Rz. 472; vgl. auch StGH 1998/21, Ent-
scheidung vom 4. September 1998, nicht veröffentlicht, Erw. 4 f.; StGH 2001/75,
Entscheidung vom 24. Juni 2002, <www.stgh.li>, S. 8 f. Erw. 3; StGH 2005/30, Ur-
teil vom 3. Juli 2006, <www.stgh.li>, S. 16 ff. Erw. 2.1, und StGH 2009/23, Urteil
vom 23. Oktober 2009, <www.gerichtsentscheide.li>, S. 12 Erw. 3.2.
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weiligen Verfahrensabschnittes Rechnung trägt. Konkret ist auf die Um-
stände des zu beurteilenden Falles und auf das jeweilige Recht, das gel-
tend gemacht wird, abzustellen.61 Mit anderen Worten ist für jedes Ver-
fahrensrecht in Bezug auf die Fairness des gesamten Verfahrens geson-
dert zu beurteilen, ab welchem Verfahrensstadium und in welchem
Umfang es gewährleistet ist.62 In diesem Sinne erklärt auch der Staatsge-
richtshof, dass bei der Beurteilung, ob eine Verletzung eines besonderen,
namentlich in Art. 6 Abs. 3 EMRK genannten strafprozessualen Verfah-
rensgrundrechtes vorliegt, jeweils auch in einer ganzheitlichen Sicht-
weise zu prüfen ist, ob das Verfahren als Ganzes noch den Mindestan-
forderungen an ein faires Verfahren genügt oder dieses zu beeinträchti-
gen droht.63 Nach der Rechtsprechung des Staatsgerichtshofes ist
nämlich in Strafsachen bei der Anwendung der Garantien von Art. 6
EMRK zu differenzieren und das Verfahren stets als Ganzes zu betrach-
ten. Das Recht der persönlichen Teilnahme am Verfahren, der Grundsatz
der Waffengleichheit und die Regelung des Beweisrechts kommen spä-
testens an der Hauptverhandlung zum Zuge und die eigentlichen Vertei-
digungsrechte gemäss Art. 6 Abs. 3 EMRK gelten ebenfalls vorab für das
Hauptverfahren.64 Ohne allerdings auf eine spezifische Garantie oder ein
spezifisches Recht Bezug zu nehmen, hat der Staatsgerichtshof in StGH
2009/2365 überdies ausgeführt, dass «das Recht auf Verteidigung auch
weitgehend das Untersuchungsstadium» erfasst, und in StGH
2008/10366 festgehalten, dass sich das Recht auf Verteidigung nicht stets
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61 Vgl. für Art. 6 Abs. 3 EMRK Frowein / Peukert, EMRK, S. 253 Rz. 281. Nach Goll-
witzer, Menschenrechte, Rz. 161 ist die jeweilige Anwendung und Tragweite der
Garantien nach Art. 6 Abs. 3 EMRK durch sinnorientierte Auslegung zu ermitteln.

62 Gollwitzer, Menschenrechte, Rz. 161; siehe auch StGH 2005/67, Urteil vom 2. Ok-
tober 2010, <www.stgh.li>, S. 17 Erw. 5.2.

63 StGH 2005/17, Urteil vom 3. April 2006, nicht veröffentlicht, S. 18 Erw. 2.3, und
StGH 2005/30, Urteil vom 3. Juli 2006, <www.stgh.li>, S. 16 ff. Erw. 2.1; vgl. auch
Frowein / Peukert, EMRK, S. 253 Rz. 279.

64 StGH 2005/67, Urteil vom 2. Oktober 2006, <www.stgh.li>, S. 17 Erw. 5.2.
65 StGH 2009/23, Urteil vom 23. Oktober 2009, <www.gerichtsentscheide.li>, S. 12

Erw. 3.2. Siehe auch StGH 2001/75, Entscheidung vom 24. Juni 2002, <www.stgh.
li>, S. 8 f. Erw. 3.

66 StGH 2008/103, Urteil vom 24. Juni 2009, nicht veröffentlicht, S. 12 Erw. 2.3; siehe
auch StGH 2005/30, Urteil vom 3. Juli 2006, <www.stgh.li>, S. 19 Erw. 2.3, wobei
der Staatsgerichtshof hier ausdrücklich auf den Anspruch auf unentgeltliche Vertei-
digung Bezug nimmt.



auf das gesamte Untersuchungsstadium erstreckt. In einem Beschwerde-
fall, in dem es um das Akteneinsichtsrecht ging, sah er sich nicht veran-
lasst, sich mit der Frage, in welchem Stadium eines Strafverfahrens Waf-
fengleichheit geboten ist, näher auseinanderzusetzen.67 Allgemein kann
aber gesagt werden, dass dann, wenn sich der Anspruch eines Verfah-
rensrechts in früheren Verfahrensabschnitten auf die Fairness des
Hauptverfahrens auswirken kann, der EGMR den Geltungsbereich von
Art. 6 EMRK entsprechend ausdehnt.68

III. Sachlicher Gewährleistungsbereich

1. Allgemeines

Das in Art. 33 Abs. 3 LV explizit gewährleistete Grundrecht auf Vertei-
digung darf nicht nur, wie der Staatsgerichtshof judiziert, formeller Na-
tur sein, sondern muss einen tatsächlich wirksamen Gehalt haben.69

Auch nach der Rechtsprechung des EGMR soll die EMRK «nicht
Rechte gewährleisten, die theoretisch und illusorisch sind, sondern
Rechte, die praktisch und effizient sind».70 In diesem Sinne spricht der
Staatsgerichtshof im Zusammenhang mit Art. 33 Abs. 3 LV regelmässig
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67 StGH 2002/1, Entscheidung vom 22. April 2002, nicht veröffentlicht, Erw. 3.2; siehe
zum zeitlichen Geltungsbereich des Akteneinsichtsrechts auch StGH 2008/122, Ur-
teil vom 10. Februar 2009, <www.stgh.li>, S. 25 f. Erw. 3.1; StGH 2006/107, Urteil
vom 4. Dezember 2007, nicht veröffentlicht, S. 7 f. Erw. 2.3 f., und StGH 2004/37,
Urteil vom 20. Juni 2005, nicht veröffentlicht, Erw. 2.2.

68 Vgl. Müller / Schefer, Grundrechte, S. 992 unter Bezugnahme auf EGMR Galstyan
v. Armenia, 26986/03 (2007) Ziff. 89; in diesem Sinne auch StGH 2005/30, Urteil
vom 3. Juli 2006, <www.stgh.li>, S. 16 ff. Erw. 2.1 unter Verweis auf Mark E. Villi-
ger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2. Aufl., Zürich 1999,
S. 302 Rz. 164 und 472.

69 StGH 1991/8, Urteil vom 19. Dezember 1991, LES 1992, S. 96 (98 f. Erw. 5); StGH
2001/26, Entscheidung vom 18. Februar 2002, <www.stgh.li>, S. 17 f. Erw. 9; StGH
2001/33, Entscheidung vom 18. Februar 2002, nicht veröffentlicht, Erw. 9; vgl. auch
StGH 2008/103, Urteil vom 24. Juni 2009, nicht veröffentlicht, S. 10 f. Erw. 2.1.

70 Zitiert nach StGH 2008/75, Urteil vom 15. September 2009, nicht veröffentlicht, 
S. 11 f. Erw. 2.4 unter Bezugnahme auf Daud v. Portugal; U. 21. April 1998, Rep.
1998-II, Z. 38; ÖJZ 1999/7 [MRK] 189; vgl. auch Gollwitzer, Menschenrechte, 
Rz. 160.
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vom Grundrecht bzw. Recht auf wirksame Verteidigung71 und hinsicht-
lich der Garantien aus Art. 6 Abs. 1 und 3 EMRK auch vom Anspruch
auf effektive Verteidigung.72 Sie sollen eine wirkungsvolle Verteidigung
des von einem strafgerichtlichen Verfahren Betroffenen sicherstellen73

und durch ihre Einhaltung schliesslich auch in materieller Hinsicht zum
«richtigen» Ergebnis führen.74

Diese gemäss Art. 6 Abs. 3 EMRK garantierten strafprozessualen
Mindestrechte stehen der Verteidigung generell zu, sodass – je nach Ver-
fahrensstadium – nicht allein die Lage des Verdächtigen, Beschuldigten
oder Angeklagten, sondern auch die seines Verteidigers zu berücksichti-
gen ist, wobei die Beurteilung, ob die Rechte des Abs. 3 eingehalten wur-
den, von der Bewertung der Gesamtsituation der Verteidigung ab-
hängt.75

Was das Verhältnis von Art. 33 Abs. 3 LV hinsichtlich seines sach-
lichen Geltungs- bzw. Gewährleistungsbereiches zu anderen Grund-
rechten betrifft, hat der Staatsgerichtshof deutlich zum Ausdruck ge-
bracht, dass der Anspruch auf effektiven Rechtsschutz gemäss Art. 43
LV für das Strafverfahren keinen über denjenigen des Rechts auf Vertei-
digung gemäss Art. 33 Abs. 3 LV hinausgehenden sachlichen Geltungs-
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71 StGH 1996/18, Entscheidung vom 3. April 1998, nicht veröffentlicht, Erw. 3.1;
StGH 1998/5, Entscheidung vom 23. November 1998, nicht veröffentlicht, Erw. 2.1;
StGH 2002/1, Entscheidung vom 22. April 2002, nicht veröffentlicht, Erw. 2.1;
StGH 2003/90, Urteil vom 1. März 2004, <www.stgh.li>, S. 7 f. Erw. 2.1; StGH
2005/85, Urteil vom 3. Juli 2007, <www.stgh.li>, S. 38 f. Erw. 2.1; StGH 2005/94,
Urteil vom 2. Juli 2007, nicht veröffentlicht, S. 16 Erw. 4.1; StGH 2006/107, Urteil
vom 4. Dezember 2007, nicht veröffentlicht, S. 7 Erw. 2.1; StGH 2007/108, Urteil
vom 15. April 2008, <www.stgh.li>, S. 34 f. Erw. 3.1; StGH 2008/85, Urteil vom 
9. Dezember 2008, <www.stgh.li>, S. 21 Erw. 3.1; StGH 2008/103, Urteil vom 
24. Juni 2009, nicht veröffentlicht, S. 10 f. Erw. 2.1.

72 StGH 2008/75, Urteil vom 15. September 2009, nicht veröffentlicht, S. 11 f. Erw. 2.4.
73 Siehe StGH 2001/26, Entscheidung vom 18. Februar 2002, <www.stgh.li>, S. 17 f.

Erw. 9; StGH 2001/33, Entscheidung vom 18. Februar 2002, nicht veröffentlicht,
Erw. 9; StGH 2003/82, Urteil vom 1. März 2004, nicht veröffentlicht, Erw. 3; vgl.
auch StGH 2005/17, Urteil vom 3. April 2006, nicht veröffentlicht, S. 18 Erw. 2.3.

74 StGH 2005/30, Urteil vom 3. Juli 2006, <www.stgh.li>, S. 16 ff. Erw. 2.1; StGH
2005/17, Urteil vom 3. April 2006, nicht veröffentlicht, S. 18 Erw. 2.3.

75 Siehe Frowein / Peukert, EMRK, S. 253 Rz. 279; vgl. auch Adamovich / Funk / Hol-
zinger, Staatsrecht, S. 98 Rz. 42.131.
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bereich hat, zumal das Recht auf Verteidigung auch das Rechtsmittelver-
fahren in Strafsachen umfasse.76 In Hinsicht auf Art. 6 Abs. 3 Bst. d
EMRK gewährleistet Art. 33 Abs. 3 LV keinen weitergehenden Grund-
rechtsschutz.77 Das aus Art. 6 EMRK abgeleitete Recht auf Aktenein-
sicht gewährt wiederum «keinen über Art. 33 LV hinausgehenden
Schutz».78 Der Staatsgerichtshof geht in seiner Rechtsprechung grund-
sätzlich davon aus, dass Art. 33 Abs. 3 LV und Art. 6 Abs. 1 und 3
EMRK den gleichen sachlichen Gewährleistungsumfang haben bzw. die
gleichen Rechte gewährleisten, zumal sich der Staatsgerichtshof, was den
sachlichen Gewährleistungsbereich des Rechts auf wirksame Verteidi-
gung nach Art. 33 Abs. 3 LV anlangt, von der Rechtsprechung des
EGMR zu Art. 6 Abs. 1 und 3 EMRK leiten lässt.79

Art. 6 EMRK gilt generell nicht absolut, sodass gewisse Einschrän-
kungen im Einzelfall zulässig sind, wenn sie im öffentlichen Interesse
und verhältnismässig sind.80
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76 StGH 2001/75, Entscheidung vom 24. Juni 2002, <www.stgh.li>, S. 9 Erw. 4; StGH
2008/103, Urteil vom 24. Juni 2009, nicht veröffentlicht, S. 12 Erw. 2.3; StGH
2009/23, Urteil vom 23. Oktober 2009, <www.gerichtsentscheide.li>, S. 12 Erw. 3.1.

77 StGH 2000/27, Entscheidung vom 19. Februar 2001, LES 2003, S. 178 (181 Erw.
2.2); StGH 2005/94, Urteil vom 2. Juli 2007, nicht veröffentlicht, S. 16 Erw. 4.1;
StGH 2008/124, Urteil vom 30. November 2009, nicht veröffentlicht, S. 45 Erw.
2.2.2.

78 StGH 2006/107, Urteil vom 4. Dezember 2007, nicht veröffentlicht, S. 7 Erw. 2.1;
siehe auch StGH 2002/1, Entscheidung vom 22. April 2002, nicht veröffentlicht,
Erw. 2.1; ausführlich zur verfassungsrechtlichen Verankerung des Akteneinsichts-
rechts (im Strafverfahren) hinten Rz. 19 ff., und Ritter, Akteneinsicht, S. 63 ff.

79 Siehe dazu vorne Rz. 1 und 6 ff. sowie jüngst StGH 2010/116, Urteil vom 28. März
2011, nicht veröffentlicht, S. 12 Erw. 2.2, wo der Staatsgerichtshof erklärt, dass die
Reichweite des Rechts auf Verteidigung gemäss Art. 33 Abs. 3 LV an den Vorgaben
der EMRK zu messen ist.

80 StGH 2005/30, Urteil vom 3. Juli 2006, <www.stgh.li>, S. 16 ff. Erw. 2.1; vgl. auch
Gollwitzer, Menschenrechte, Rz. 160, der darauf aufmerksam macht, dass der 
für alle Konventionsgarantien geltende Grundgedanke eines fairen Ausgleichs zwi-
schen den Interessen der Allgemeinheit und den Schutzinteressen des Einzelnen 
die Auslegung der Garantien des Art. 6 Abs. 3 EMRK bestimmt, die aber immer da-
rauf bedacht sein muss, dass im Einzelfall ein insgesamt faires Verfahren garantiert
bleibt.

14



2. Die einzelnen Teilgehalte

2.1 Verständliche Information über Art und Grund 
der Beschuldigung bzw. Anschuldigung

Gemäss Art. 6 Abs. 3 Bst. a EMRK81 hat jede angeklagte Person das
Recht, innerhalb möglichst kurzer Frist82 in einer ihr verständlichen
Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobe-
nen Beschuldigung unterrichtet zu werden.83 Die gemäss Bst. a gefor-
derte Information soll dem Betroffenen die Möglichkeit geben, seine
Verteidigung vorzubereiten. Sie sichert damit vor allem auch das Recht
aus Bst. b auf ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung der
Verteidigung.84 Während Bst. a keine Formerfordernisse hinsichtlich der
Art und Weise der Information aufstellt, hat sie aus inhaltlicher Sicht de-
taillierter und präziser zu sein als die Unterrichtung, die Art. 5 Abs. 2
EMRK85 bei der Verhaftung vorsieht.86 Es sind daher dem Beschuldigten
nicht nur die ihm zur Last gelegten Taten mitzuteilen, sondern auch An-
gaben über die juristische Bewertung derselben zu machen.87 Dabei
reicht die blosse Möglichkeit der Akteneinsicht in der Regel nicht aus.
Es brauchen aber nicht notwendigerweise alle Beweismittel, auf denen
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81 Die Art. 6 Abs. 3 Bst. a EMRK korrespondierende einfachgesetzliche innerstaatli-
che Norm ist § 23 Abs. 4 StPO. Danach ist der Beschuldigte zu verständigen, sobald
gerichtliche Vorerhebungen gegen ihn geführt werden oder die Untersuchung gegen
ihn eingeleitet wurde. Die Verständigung hat den Gegenstand der Anschuldigung
und eine Belehrung über die wesentlichen Rechte im Verfahren zu enthalten. Sie
kann aufgeschoben werden, solange durch sie der Zweck der Vorerhebungen oder
der Untersuchung gefährdet wäre. Vgl. auch Art. 14 Abs. 3 Bst. a UNO-Pakt II.

82 Die Auslegung der Worte «innerhalb möglichst kurzer Frist» im Sinne des Bst. a hat
bis anhin in der Praxis der Strassburger Organe keine besonderen Probleme ge-
macht. Siehe Frowein / Peukert, EMRK, S. 255 Rz. 285, und aus liechtensteinischer
Sicht § 23 Abs. 4 StPO.

83 Siehe auch StGH 2010/116, Urteil vom 28. März 2011, nicht veröffentlicht, S. 12 Erw.
2.2; StGH 2010/161 und StGH 2011/34, Urteil vom 30. Juni 2011, nicht veröffent-
licht, S. 19 Erw. 2.1 und S. 20 Erw. 2.3, sowie Grabenwarter, EMRK, S. 380 Rz. 98.

84 Vgl. Frowein / Peukert, EMRK, S. 253 Rz. 282; Schäffer, Organisationsgarantien, 
S. 554 Rz. 83, und Meyer-Ladewig, EMRK, S. 178 Rz. 224.

85 Einlässlich zu den Rechten aus Art. 5 EMRK (Recht auf Freiheit und Sicherheit)
Frowein / Peukert, EMRK, S. 74 ff. Rz. 1 ff.; Grabenwarter, EMRK, S. 163 ff. 
Rz. 1 ff., und Meyer-Ladewig, EMRK, S. 90 ff. Rz. 1 ff.

86 Siehe Frowein / Peukert, EMRK, S. 253 f. Rz. 282, und Meyer-Ladewig, EMRK, 
S. 178 Rz. 224.

87 Vgl. Grabenwarter, EMRK, S. 380 Rz. 98.
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die Anklage beruht, bei der ersten Verständigung genannt zu werden.88

Sowohl eine Veränderung des rechtlichen Gesichtspunktes als auch Än-
derungen im Sachverhalt sind dem Beschuldigten mitzuteilen, da er aus-
reichend Zeit und Gelegenheit haben muss, um seine Verteidigung dem-
entsprechend ausrichten zu können. Werden ihm solche Angaben vor-
enthalten, verletzt dies Art. 6 EMRK, und zwar unabhängig davon, ob
der Beschuldigte Akteneinsicht oder eine Wiedereröffnung der Ver-
handlung hätte beantragen können.89 Der EGMR lässt allerdings eine
Heilung solcher Verstösse zu, wenn das Rechtsmittelgericht umfassend
über die Tat- und Rechtsfragen entscheiden kann und der Beschuldigte
genügend Gelegenheit hatte, den neuen Vorwürfen entgegenzutreten.
Wenn allerdings ein Rechtsmittelgericht nur über die Zulässigkeit des
Rechtsmittels entscheidet, ist eine Heilung nicht möglich.90

Die Aufklärung über die zur Last gelegte Tat muss in einer dem Be-
schuldigten verständlichen Sprache erfolgen. Dies erfordert nach der
Rechtsprechung des EGMR die Übersetzung wenigstens der offiziellen
Mitteilung über die Einleitung des Strafverfahrens und gegebenenfalls
auch des Haftbefehls.91 Im Übrigen ist jedoch das Recht auf Übersetzung
beschränkt. Es besteht weder ein Anspruch auf Übersetzung der gesam-
ten Gerichtsakte noch ist es in jedem Fall geboten, die Anklageschrift zu
übersetzen. Eine solche Übersetzung kann etwa dann unterbleiben,
wenn der Angeklagte aufgrund vorangegangener Vernehmungen im Bei-
sein eines Dolmetschers hinreichend über die ihm zur Last gelegten Tat-
bestände informiert wurde und aus seinem Vorbringen im Verfahren her-
vorgeht, dass er über den Inhalt der Anklage Bescheid weiss bzw. den In-
halt der Anklage verstanden hat.92 Dabei ist allerdings zu beachten, «dass
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88 Frowein / Peukert, EMRK, S. 254 Rz. 282; vgl. zum Gegenstand der Unterrichtung
auch einlässlich Gollwitzer, Menschenrechte, Rz. 167 ff.

89 Siehe Meyer-Ladewig, EMRK, S. 178 Rz. 224 mit Rechtsprechungsnachweisen; vgl.
auch Frowein / Peukert, EMRK, S. 254 Rz. 283.

90 Vgl. Meyer-Ladewig, EMRK, S. 178 Rz. 224 mit Rechtsprechungshinweisen; vgl.
auch Grabenwarter, EMRK, S. 380 Rz. 98, und Gollwitzer, Menschenrechte, Rz. 166.

91 Vgl. Grabenwarter, EMRK, S. 380 Rz. 99; siehe auch StGH 2010/116, Urteil vom
28. März 2011, nicht veröffentlicht, S. 12 Erw. 2.2, und StGH 2010/161 und StGH
2011/34, Urteil vom 30. Juni 2011, nicht veröffentlicht, S. 20 Erw. 2.3.

92 Siehe Grabenwarter, EMRK, S. 380 Rz. 99, und Frowein / Peukert, EMRK, S. 254 f.
Rz. 284; vgl. auch StGH 2010/116, Urteil vom 28. März 2011, nicht veröffentlicht,
S. 12 f. Erw. 2.2, sowie StGH 2010/161 und StGH 2011/34, Urteil vom 30. Juni
2011, nicht veröffentlicht, S. 20 Erw. 2.3.
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die mangelnde Übersetzung der Anklageschrift nur im Ausnahmefall mit
Art. 6 Abs. 3 Bst. a EMRK vereinbar ist, und zwar dann, wenn bei einem
rechtlich und tatsächlich einfachen Sachverhalt feststeht, dass der Be-
schuldigte bereits vom Gegenstand der gegen ihn erhobenen Anschuldi-
gungen in vollem Umfang zuverlässig unterrichtet wurde».93 Der EGMR
hat denn auch schon darauf hingewiesen, dass ein Ausländer, der die Ge-
richtssprache nicht versteht, erhebliche Nachteile erleiden kann, wenn
ihm die Anklageschrift nicht vollständig übersetzt wird.94

2.2 Ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung 
der Verteidigung

Art. 6 Abs. 3 Bst. b EMRK95 garantiert dem Angeklagten das Recht, aus-
reichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung seiner Verteidigung zu
haben.96 Dieses Recht steht in einem engen Zusammenhang mit den Re-
gelungen der Bst. a und c.97 Der Zeitfaktor hängt dabei jeweils stark von
den Umständen des Einzelfalles ab, wobei die Bemessung der notwendi-
gen Zeit je nach Verfahrensstadium differieren kann.98 Auch einem An-
walt bzw. Verteidiger muss genügend Zeit zur Vorbereitung eingeräumt
werden, sodass unter gewissen Umständen das Gericht die Verhandlung
auf entsprechenden Antrag zu vertagen hat.99 Ein Anspruch, einen An-
walt unmittelbar nach der Verhaftung beiziehen zu können, lässt sich al-
lerdings nicht zwingend aus Abs. 3 Bst. b folgern. Wenn nämlich der Be-
schuldigte bis zur Hauptverhandlung noch hinlänglich Gelegenheit
hatte, seine Verteidigung mit einem Anwalt vorzubereiten, ist dies
grundsätzlich nicht zu beanstanden.100 Art. 6 Abs. 3 Bst. b EMRK bein-
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93 StGH 2010/116, Urteil vom 28. März 2011, nicht veröffentlicht, S. 12 f. Erw. 2.2; in
diesem Sinne auch Meyer-Ladewig, EMRK, S. 178 f. Rz. 226; siehe auch Gollwitzer,
Menschenrechte, Rz. 172.

94 Meyer-Ladewig, EMRK, S. 178 Rz. 226.
95 Vgl. auch Art. 14 Abs. 3 Bst. b UNO-Pakt II.
96 StGH 2009/100+101+102+103, Urteil vom 2. März 2010, nicht veröffentlicht, S. 30

Erw. 3.2; vgl. auch Gollwitzer, Menschenrechte, Rz. 174.
97 Meyer-Ladewig, EMRK, S. 179 Rz. 227.
98 Vgl. Frowein / Peukert, EMRK, S. 255 Rz. 286, und Grabenwarter, EMRK, S. 380 f.

Rz. 100.
99 Meyer-Ladewig, EMRK, S. 179 Rz. 228 mit Rechtsprechungshinweisen; vgl. dazu

auch Frowein / Peukert, EMRK, S. 256 Rz. 287 mit Rechtsprechungsnachweisen.
100 Vgl. Frowein / Peukert, EMRK, S. 255 Rz. 286, und StGH 1998/21, Entscheidung

vom 4. September 1998, nicht veröffentlicht, Erw. 4 f.; vgl. aber auch § 26 Abs. 1 und
2 StPO sowie zu Art. 6 Abs. 3 Bst. c EMRK sogleich hinten Rz. 26 ff.
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haltet somit neben der zeitlichen Dimension auch die Garantie, ausrei-
chende Gelegenheit zur Vorbereitung der Verteidigung zu erhalten. Ei-
nem Beschuldigten muss es möglich sein, alles, was zur Vorbereitung des
Prozesses notwendig ist, zu unternehmen. Konkret muss er sich so vor-
bereiten können, dass er dem Gericht alle erheblichen Argumente vor-
tragen kann.101 Dies setzt u. a. auch die ungestörte Kommunikation mit
dem eigenen Verteidiger voraus.102 Um die Verteidigung vorzubereiten,
muss er in bestimmtem Umfang Zugang zum Beweismaterial bekom-
men, wobei auch hier die Verletzung der Konventionsgarantie wesent-
lich von den Umständen des Einzelfalles abhängt.103 Soweit nicht Si-
cherheitsrisiken oder Geheimhaltungspflichten entgegenstehen, sind
spätestens nach Eröffnung der Anklageschrift die Unterlagen und Do-
kumente zugänglich zu machen, die für die Vorbereitung notwendig
sind.104 Es genügt, wenn der Verteidiger und nicht der Angeklagte per-
sönlich Einsicht in die Gerichtsakten nehmen kann. Der EGMR räumt
aber dem Beschuldigten, der nicht anwaltlich vertreten ist, nach Art. 6
Abs. 3 Bst. b EMRK105 das Recht auf Akteneinsicht ein.106 Insofern steht
denn auch dieses Recht dem Beschuldigten «als Grundlage der Vorbe-
reitung der Verteidigung» zu.107

Auch wenn sich Art. 6 Abs. 3 Bst. b EMRK vor allem auf die Zeit
zur Vorbereitung der Hauptverhandlung erster Instanz bezieht, erfasst
er aber auch die Einbringung von Rechtsmitteln und das daran an-
schliessende Rechtsmittelverfahren, und zwar unabhängig davon, ob der
belangte Staat das 7. Zusatzprotokoll und damit dessen Art. 2, der eine
zweite Instanz in Strafverfahren garantiert, ratifiziert hat.108 Zu kurze
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101 Siehe Meyer-Ladewig, EMRK, S. 179 Rz. 227, der zu bedenken gibt, dass auch in
diesem Zusammenhang auf die Chancengleichheit zwischen Anklage und Verteidi-
gung zu achten ist.

102 Grabenwarter, EMRK, S. 381 Rz. 101; vgl. auch Frowein / Peukert, EMRK, 
S. 256 f. Rz. 289, und Gollwitzer, Menschenrechte, Rz. 175 und 178.

103 Grabenwarter, EMRK, S. 381 Rz. 102.
104 Siehe dazu aber auch die Rechtsprechung des Staatsgerichtshofes zum Aktenein-

sichtsrecht hinten Rz. 20 f.
105 Allgemein zum Akteneinsichtsrecht gemäss Art. 6 Abs. 1 EMRK und Art. 33 

Abs. 3 LV im Strafverfahren sogleich hinten Rz. 19 ff.
106 Frowein / Peukert, EMRK, S. 257 Rz. 290 mit Rechtsprechungsnachweisen; siehe

auch Meyer-Ladewig, EMRK, S. 150 Rz. 115, und Gollwitzer, Menschenrechte, 
Rz. 182.

107 So Grabenwarter, EMRK, S. 381 Rz. 102.
108 Siehe Grabenwarter, EMRK, S. 381 Rz. 103.
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und nicht verlängerbare Rechtsmittelfristen können daher die EMRK
verletzen.109

Wie bereits erwähnt, bildet das Recht auf Akteneinsicht einen Teil-
gehalt bzw. einen Teilaspekt des Art. 6 Abs. 3 Bst. b EMRK.110 Während
sich dieses Recht auch bereits aus dem Grundsatz des fairen Verfahrens
gemäss Art. 6 Abs. 1 EMRK bzw. aus dem daraus abgeleiteten Gebot der
Waffengleichheit111 ergibt,112 qualifiziert der Staatsgerichtshof das Ak-
teneinsichtsrecht in seiner Praxis allgemein auch als einen Teilgehalt des
grundrechtlichen Anspruchs auf rechtliches Gehör.113 Diesen Anspruch
leitet er primär wiederum aus dem Gleichheitsgebot gemäss Art. 31 Abs.
1 LV ab.114 Der Staatsgerichtshof macht hiervon in seiner Rechtspre-
chung aber insoweit eine Ausnahme, als er das rechtliche Gehör im Rah-
men eines Strafverfahrens «sachgerechter als Bestandteil des Rechts auf
wirksame Verteidigung gemäss Art. 33 Abs. 3 LV» einschätzt,115 das «als
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109 So Grabenwarter, EMRK, S. 381 Rz. 103.
110 Vgl. StGH 2005/30, Urteil vom 3. Juli 2006, <www.stgh.li>, S. 19 f. Erw. 2.4, wo der

Staatsgerichtshof etwa festhält, dass das Akteneinsichtsrecht aus Art. 6 Abs. 3
EMRK fliesst.

111 Siehe zum Grundsatz der Waffengleichheit auch Wille T., Verfassungsprozessrecht,
S. 381 f.

112 Vgl. Meyer-Ladewig, EMRK, S. 105 Rz. 115; siehe auch StGH 2006/107, Urteil vom
4. Dezember 2007, nicht veröffentlicht, S. 7 Erw. 2.1; StGH 2005/17, Urteil vom 
3. April 2006, nicht veröffentlicht, S. 17 Erw. 2.1, und StGH 1997/3, Entscheidung
vom 5. September 1997, LES 2000, S. 57 (61 Erw. 4.2).

113 StGH 1996/18, Entscheidung vom 3. April 1998, nicht veröffentlicht, Erw. 3.1;
StGH 2002/1, Entscheidung vom 22. April 2002, nicht veröffentlicht, Erw. 2.1;
StGH 2006/107, Urteil vom 4. Dezember 2007, nicht veröffentlicht, S. 7 Erw. 2.1;
StGH 2008/85, Urteil vom 9. Dezember 2008, <www.stgh.li>, S. 21 Erw. 3.1; StGH
2011/44+89, Urteil vom 26. März 2012, nicht veröffentlicht, S. 23 Erw. 2.2.

114 Es steht nach der Rechtsprechung des Staatsgerichtshofes auch in einem engen Zu-
sammenhang mit dem Anspruch auf ein faires Verfahren. Siehe StGH 1996/6, Urteil
vom 30. August 1996, LES 1997, S. 148 (152 Erw. 3.1); StGH 2008/124, Urteil vom
30. November 2009, nicht veröffentlicht, S. 45 Erw. 2.2.2; StGH 2011/24, Urteil
vom 6. Februar 2012, nicht veröffentlicht, S. 14 Erw. 2.1; StGH 2011/44+89, Urteil
vom 26. März 2012, nicht veröffentlicht, S. 22 Erw. 2.1; eingehend zum Anspruch
auf rechtliches Gehör Hugo Vogt, S. 565 ff. dieses Buches; siehe dazu auch Wille T.,
Verfassungsprozessrecht, S. 335 ff., und Vogt, Rechtsprechung, S. 7 ff.

115 StGH 2006/107, Urteil vom 4. Dezember 2007, nicht veröffentlicht, S. 7 Erw. 2.1;
siehe auch StGH 1998/28, Entscheidung vom 3. September 1998, nicht veröffent-
licht, Erw. 4.1; StGH 2002/1, Entscheidung vom 22. April 2002, nicht veröffentlicht,
Erw. 2.1; StGH 2003/90, Urteil vom 1. März 2004, <www.stgh.li>, S. 7 f. Erw. 2.1;
StGH 2005/85, Urteil vom 2. Juli 2007, <www.stgh.li>, S. 38 f. Erw. 2.1; StGH
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Teilaspekt daher auch den verfassungsmässigen Anspruch eines Beschul-
digten bzw. Angeklagten auf volle Akteneinsicht in den Strafakt» ent-
hält.116

Der Schutzbereich «des Grundrechts auf Akteneinsicht im Straf-
verfahren» beinhaltet demnach grundsätzlich die volle Einsicht in die
Strafakten,117 die den Beschuldigten bzw. Angeklagten betreffen. Dieses
Grundrecht gilt aber, wie der Staatsgerichtshof judiziert, nicht absolut.
Es kann wie andere Grundrechte auch eingeschränkt werden, «wenn für
den Grundrechtseingriff eine gesetzliche Grundlage vorliegt und sofern
der Eingriff im öffentlichen Interesse und verhältnismässig ist».118 Diese
Restriktionsvorgaben finden auch im Strafuntersuchungsverfahren An-
wendung.119 Zudem ist zu beachten, dass eine Beschränkung eines Frei-
heitsrechtes nur ausnahmsweise zulässig ist, weshalb «auch die dieses
Freiheitsrecht einschränkende Gesetzesvorschrift nicht ausdehnend an-
gewendet und ausgelegt werden» darf.120 Es ist allerdings fraglich, ob es
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2006/61, Urteil vom 4. Dezember 2006, nicht veröffentlicht, S. 16 f. Erw. 2.2; StGH
2007/108, Urteil vom 15. April 2008, <www.stgh.li>, S. 34 f. Erw. 3.1; StGH 2008/
85, Urteil vom 9. Dezember 2008, <www.stgh.li>, S. 21 Erw. 3.1; StGH 2008/122,
Urteil vom 10. Februar 2009, <www.stgh.li>, S. 25 Erw. 3.1; StGH 2008/124, Urteil
vom 30. November 2009, nicht veröffentlicht, S. 45 Erw. 2.2.1; StGH 2010/161 und
StGH 2011/34, Urteil vom 30. Juni 2011, nicht veröffentlicht, S. 23 Erw. 5.1, und
StGH 2011/24, Urteil vom 6. Februar 2012, nicht veröffentlicht, S. 14 Erw. 2.1; vgl.
zu den verfassungs- und völkerrechtlichen Grundlagen des Rechts auf Aktenein-
sicht im Strafverfahren auch Ritter, Akteneinsicht, S. 63 ff.

116 StGH 1991/8, Urteil vom 19. Dezember 1991, LES 1992, S. 96 (98 f. Erw. 5); 
vgl. auch StGH 2002/1, Entscheidung vom 22. April 2002, nicht veröffentlicht, Erw.
3 f.; StGH 2008/85, Urteil vom 9. Dezember 2008, <www.stgh.li>, S. 21 Erw. 3.1.

117 Siehe zur Frage, welche Aktenstücke bzw. Aktenbestandteile in einem Strafverfah-
ren vom Recht auf Akteneinsicht umfasst sind, Ritter, Akteneinsicht, S. 65; vgl. dazu
auch Gollwitzer, Menschenrechte, Rz. 181.

118 StGH 2008/85, Urteil vom 9. Dezember 2008, <www.stgh.li>, S. 21 Erw. 3.1; siehe
auch StGH 1991/8, Urteil vom 19. Dezember 1991, LES 1992, S. 96 (98 f. Erw. 5);
StGH 1996/18, Entscheidung vom 3. April 1998, nicht veröffentlicht, Erw. 3.1;
StGH 2002/1, Entscheidung vom 22. April 2002, nicht veröffentlicht, Erw. 3.1;
StGH 2004/37, Urteil vom 20. Juni 2005, nicht veröffentlicht, Erw. 2.1; StGH
2006/107, Urteil vom 4. Dezember 2007, nicht veröffentlicht, S. 7 f. Erw. 2.3; StGH
2008/122, Urteil vom 10. Februar 2009, <www.stgh.li>, S. 25 Erw. 3.1; StGH
2011/44+89, Urteil vom 26. März 2012, nicht veröffentlicht, S. 23 Erw. 2.2; vgl. auch
Höfling, Grundrechtsordnung, S. 236 f.

119 StGH 2011/44+89, Urteil vom 26. März 2012, nicht veröffentlicht, S. 23 Erw. 2.2;
vgl. auch Ritter, Akteneinsicht, S. 65.

120 StGH 1991/8, Urteil vom 19. Dezember 1991, LES 1992, S. 96 (98 f. Erw. 5).
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sich beim Akteneinsichtsrecht um ein klassisches Freiheitsrecht und
nicht vielmehr um ein Verfahrensgrundrecht bzw. um eine Verfahrens-
garantie handelt. 

Der Staatsgerichtshof hatte in seiner Praxis schon mehrmals die in
§ 30 Abs. 2 StPO enthaltene Gesetzesgrundlage für die Akteneinsicht im
Strafverfahren auf Grundrechtseingriffe hin zu prüfen und dabei festge-
halten, dass die generelle Unzulässigkeit der Verweigerung der Akten-
einsicht, unabhängig von der Schwere und den Besonderheiten des kon-
kreten Strafverfahrens und der Art der zu befürchtenden Beeinträchti-
gung der Strafverfolgung, dem öffentlichen Interesse an einer effizienten
Strafverfolgung nicht gerecht werde. Ein durch die Verfassung geschütz-
tes Recht auf umfassende Akteneinsichtnahme im Strafverfahren exis-
tiert demnach nicht.121 Für den Staatsgerichtshof ist nämlich § 30 Abs. 2
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121 StGH 2006/107, Urteil vom 4. Dezember 2007, nicht veröffentlicht, S. 7 f. Erw. 2.3.
Diese Aussage des Staatsgerichtshofes ist auch im Hinblick auf seine eigene Recht-
sprechung und hinsichtlich der Formulierung des § 30 Abs. 2 StPO, wonach der
Untersuchungsrichter bis zur Mitteilung der Anklageschrift einzelne Aktenstücke
von der Einsicht- und Abschriftnahme durch den Verteidiger oder Beschuldigten
ausnehmen kann, wohl zu apodiktisch bzw. zu relativieren, denn in StGH 2008/122,
Urteil vom 10. Februar 2009, <www.stgh.li>, S. 25 f. Erw. 3.1 führt er aus, dass es
ohne Weiters zulässig ist, einem Beschuldigten die Einsicht in bestimmte Akten (je-
denfalls bis zur Anklage) zu verweigern, und in StGH 2005/30, Urteil vom 3. Juli
2006, <www.stgh.li>, S. 19 f. Erw. 2.4 erinnert er an das aus Art. 6 Abs. 3 EMRK
fliessende Akteneinsichtsrecht, das im frühen Verfahrensstadium ebenfalls Be-
schränkungen unterliegen kann. Überdies ist in diesem Zusammenhang zu berück-
sichtigen, dass es sich bei einem Strafverfahren um einen Prozess bzw. um ein Ver-
fahren handelt, das sich aus verschiedenen Verfahrensabschnitten bzw. Verfahrens-
stadien und Verfahrenshandlungen zusammensetzt. Die vom Staatsgerichtshof auf
ihre Verfassungsmässigkeit zu überprüfende Einschränkung des Akteneinsichts-
rechts kann sich daher auch auf eine bestimmte Verfahrenshandlung bzw. auf einen
bestimmten Verfahrensabschnitt eines Strafprozesses beziehen und damit die Frage
des zeitlichen Geltungsbereichs tangieren. Vgl. dazu beispielsweise StGH 2002/1,
Entscheidung vom 22. April 2002, nicht veröffentlicht, Erw. 3.1 f., wo der Staatsge-
richtshof darauf hinweist, dass unter bestimmten Umständen eine vorläufige Ein-
schränkung der Akteneinsicht untersuchungstechnisch notwendig sein kann. So
auch StGH 2004/37, Urteil vom 20. Juni 2005, nicht veröffentlicht, Erw. 2.2; in
StGH 2006/107, Urteil vom 4. Dezember 2007, nicht veröffentlicht, S. 7 f. Erw. 2.3
führt er aus, dass es durchaus zulässig ist, die Akteneinsicht kurzzeitig einzuschrän-
ken, wenn ansonsten die Strafuntersuchung erschwert oder ganz verunmöglicht
wird. Siehe auch Ritter, Akteneinsicht, S. 64 f., der festhält, dass nach der EMRK das
Recht, die Strafakten einzusehen, spätestens nach Anklageerhebung gilt mit der Ein-
schränkung, dass allenfalls Sicherheitsrisiken oder verwaltungstechnische Schwie-
rigkeiten oder Geheimhaltungspflichten eine Einsichtnahme verhindern.
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3. Satz StPO einer verfassungskonformen Auslegung zugänglich und der
Hinweis im Gesetzeswortlaut auf «einzelne» Aktenstücke als Ausprä-
gung des Verhältnismässigkeitsprinzips zu betrachten.122 Die Aktenein-
sicht kann daher «nicht leichthin pauschal verweigert werden und ist im
Zweifel näher zu begründen».123 Es ist jedoch durchaus zulässig, «die
Akteneinsicht kurzzeitig einzuschränken, wenn ansonsten die Strafun-
tersuchung erschwert oder ganz verunmöglicht würde».124 Eine partielle
Einschränkung der Akteneinsicht erfordert aber neben der gesetzlichen
Grundlage und der Verhältnismässigkeit stets eine Abwägung der Inte-
ressen der Öffentlichkeit an der Wahrheitsfindung im Strafverfahren
und den Interessen des Beschuldigten auf wirksame Verteidigung bzw.
auf Einhaltung der grundrechtlichen Verfahrensgarantien.125 Im Sinne ei-
ner solchen Interessenabwägung hat der Staatsgerichtshof im Lichte des
aus dem Recht auf wirksame Verteidigung bzw. aus dem Anspruch auf
rechtliches Gehör abgeleiteten Akteneinsichtsrechts ein striktes Über-
setzungserfordernis von englischsprachigen Urkunden in Strafrechtshil-
fesachen als nicht praktikabel gehalten. Er ist der Ansicht, dass ein strik-
tes Übersetzungserfordernis für sämtliche Beilagen die Behandlung von
komplexen Rechtshilfeersuchen massiv verzögern, wenn nicht verun-
möglichen würde. Der Staatsgerichtshof musste sich dabei allerdings
nicht mit der Frage befassen und konnte sie offenlassen, inwieweit
fremdsprachige Beilagen übersetzt werden müssen, auf die im Rechts-
hilfeersuchen ohne nähere Ausführungen verwiesen wird und ohne de-
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122 StGH 2006/107, Urteil vom 4. Dezember 2007, nicht veröffentlicht, S. 7 f. Erw. 2.3;
vgl. auch StGH 1991/8, Urteil vom 19. Dezember 1991, LES 1992, S. 96 (98 f. Erw.
5); StGH 2002/1, Entscheidung vom 22. April 2002, nicht veröffentlicht, Erw. 3.1;
StGH 2004/37, Urteil vom 20. Juni 2005, nicht veröffentlicht, Erw. 2.1.

123 StGH 2006/107, Urteil vom 4. Dezember 2007, nicht veröffentlicht, S. 7 f. Erw. 2.3;
siehe auch StGH 2008/122, Urteil vom 10. Februar 2009, <www.stgh.li>, S. 25 f.
Erw. 3.1, sowie StGH 2004/37, Urteil vom 20. Juni 2005, nicht veröffentlicht, Erw.
2.1, wonach zu begründen ist, weshalb die Akteneinsicht nicht nur bezüglich ein-
zelner Aktenstücke, sondern für den gesamten Strafakt verweigert werden muss.

124 StGH 2006/107, Urteil vom 4. Dezember 2007, nicht veröffentlicht, S. 7 f. 
Erw. 2.3 f.; vgl. auch StGH 2002/1, Entscheidung vom 22. April 2002, nicht veröf-
fentlicht, Erw. 3.1 f.; StGH 2004/37, Urteil vom 20. Juni 2005, nicht veröffentlicht,
Erw. 2.1 f.

125 Vgl. StGH 2006/107, Urteil vom 4. Dezember 2007, nicht veröffentlicht, S. 8 Erw.
2.4. Ähnlich zur Interessenabwägung in Strafrechtshilfesachen auch schon StGH
2002/76, Entscheidung vom 14. April 2003, <www.stgh.li>, S. 18 ff. Erw. 4.4; siehe
auch StGH 2004/37, Urteil vom 20. Juni 2005, nicht veröffentlicht, Erw. 2.3.



ren Berücksichtigung sich das Rechtshilfeersuchen insgesamt als zu lü-
ckenhaft erweisen würde.126 Das Recht auf Akteneinsicht gewährt auch
keinen Anspruch auf Einsichtnahme in Beratungsprotokolle von Kolle-
gialgerichten, denn das Beratungsgeheimnis soll sicherstellen, dass der
einzelne Richter zu einer Sache frei seine Meinung äussern kann. Wenn
allerdings über den Inhalt und das Ergebnis einer Beratung Zweifel be-
stehen, können ausnahmsweise solche Beratungsprotokolle von Kollegi-
algerichten eingesehen werden. Um sich wirksam verteidigen zu kön-
nen, braucht der Beschuldigte den Inhalt dieser Beratungsprotokolle je-
denfalls nicht zu kennen. Er erhält nämlich in der Urteils- oder
Beschlussbegründung von sämtlichen Gründen Kenntnis, die zum ge-
fällten Spruch geführt haben.127

Neben dem Recht auf Akteneinsicht garantiert das Recht auf wirk-
same Verteidigung auch allgemein, wie oben dargelegt, den Anspruch
auf rechtliches Gehör im Strafverfahren.128 Das rechtliche Gehör ist das
grundlegende Element eines fairen Verfahrens gemäss Art. 6 Abs. 1
EMRK129 und gerade im Strafprozess von eminenter Bedeutung.130 Es
findet seine Begründung einerseits in der Menschenwürde und anderer-
seits im Wunsch, eine grössere Richtigkeit der Entscheidung zu gewin-
nen, indem Parteien bzw. Beteiligte angehört werden.131 Allerdings gilt
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126 StGH 2008/85, Urteil vom 9. Dezember 2008, <www.stgh.li>, S. 21 f. Erw. 3.3; vgl.
dazu auch StGH 1996/18, Entscheidung vom 3. April 1998, nicht veröffentlicht,
Erw. 3.2, wonach «ein in sich schlüssiges und gemäss Art 10 RHG genügend detail-
liertes Rechtshilfeersuchen» als Grundlage für die Rechtshilfegewährung genügt.
Siehe auch StGH 2011/183, Urteil vom 26. März 2012, nicht veröffentlicht, S. 79 f.
Erw. 6, wonach ein striktes Übersetzungserfordernis für sämtliche Beilagen von
Rechtshilfeersuchen deren Behandlung massiv verzögern, wenn nicht verunmög -
lichen würde. Zudem dürfe von einem Rechtsanwalt, der ein Rechtshilfemandat an-
nehme, erwartet werden, dass er jedenfalls der englischen Sprache mächtig sei.

127 StGH 2003/92 und StGH 2003/96, Urteil vom 28. September 2004, nicht veröffent-
licht, Erw. 4.2.

128 Siehe vorne Rz. 19 ff.; vgl. auch StGH 2003/92 und StGH 2003/96, Urteil vom 
28. September 2004, nicht veröffentlicht, Erw. 4.1; ausführlich im Zusammenhang
mit Art. 6 Abs. 3 Bst. d hinten Rz. 34 ff.

129 StGH 2007/108, Urteil vom 15. April 2008, <www.stgh.li>, S. 34 f. Erw. 3.1; vgl.
auch Ritter, Akteneinsicht, S. 64.

130 StGH 2003/92 und StGH 2003/96, Urteil vom 28. September 2004, nicht veröffent-
licht, Erw. 3.1.

131 StGH 2003/92 und StGH 2003/96, Urteil vom 28. September 2004, nicht veröffent-
licht, Erw. 3.1.
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auch der Anspruch auf rechtliches Gehör nicht absolut.132 So liegt es ge-
rade «im Wesen vorsorglicher Massnahmen, dass deren Anordnung
ohne vorherige Anhörung des Betroffenen und somit unter Einschrän-
kung des rechtlichen Gehörs und damit der Verteidigungsrechte statt-
findet».133

Der Staatsgerichtshof hat auch schon öfters hervorgehoben, dass
die EGMR-Rechtsprechung zum rechtlichen Gehör des Angeklagten
äusserst streng ist, was die Stellungnahmen der Staatsanwaltschaft an-
geht. Danach sind selbst Gegenäusserungen, in denen die Staatsanwalt-
schaft ohne weitere Ausführungen die Beschwerdeabweisung beantragt,
dem Angeklagten zur allfälligen Stellungnahme zuzustellen. Dies gilt
nicht nur für Stellungnahmen der Staatsanwaltschaft in einem eigentli-
chen Strafverfahren, sondern gemäss EGMR auch in anderen Verfahren,
sodass der Staatsgerichtshof diese Rechtsprechung auch auf Strafrechts-
hilfeverfahren ausgedehnt hat,134 wobei es mit Blick auf den auch primär
aus Art. 31 Abs. 1 LV abgeleiteten allgemeinen Anspruch auf rechtliches
Gehör ohnehin keinen Unterschied machen kann, ob es sich um ein
Strafrechtshilfeverfahren oder um ein «eigentliches» Strafverfahren han-
delt.135 So verstösst es auch «gegen den Anspruch auf rechtliches Gehör
und insbesondere gegen den in Art. 6 Abs. 1 EMRK enthaltenen Grund-
satz der Waffengleichheit», wenn sich der Angeklagte zu einem der
Staatsanwaltschaft offenstehenden Rechtsmittel nicht äussern kann.136

Ebenso umfasst der sachliche Schutzbereich des Anspruchs auf
rechtliches Gehör bzw. auf ein faires Verfahren auch den Anspruch des
Beschuldigten bzw. Angeklagten auf ordentliche Zustellung der für seine
Verteidigung wesentlichen Gerichtsdokumente.137 Dazu gehört, dass die
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132 Siehe etwa StGH 2010/40, Urteil vom 20. September 2010, <www.gerichtsent
scheide.li>, S. 29 f. Erw. 2.1, und StGH 2010/59, Urteil vom 29. November 2010,
<www.gerichtsentscheide.li>, S. 14 Erw. 4.2.

133 StGH 2005/67, Urteil vom 2. Oktober 2006, <www.stgh.li>, S. 17 Erw. 5.2.
134 StGH 2003/93, Urteil vom 1. März 2004, nicht veröffentlicht, Erw. 4, und StGH

2003/90, Urteil vom 1. März 2004, <www.stgh.li>, S. 9 f. Erw. 2.3, jeweils mit
EGMR-Rechtsprechungsnachweisen.

135 Vgl. StGH 2011/26, Urteil vom 30. August 2011, nicht veröffentlicht, S. 8 ff. Erw.
2.2 ff.; siehe aber auch StGH 2011/103, Urteil vom 30. August 2011, nicht veröf-
fentlicht, S. 16 Erw. 3.1 f.

136 StGH 1997/3, Entscheidung vom 5. September 1997, LES 2000, S. 57 (61 Erw. 4.2).
137 StGH 2005/21, Urteil vom 28. September 2005, <www.stgh.li>, S. 10 Erw. 2.1.

23

24



Zustellung der Ladung sowohl für die Schlussverhandlung (§ 37 Abs. 1
StPO) als auch für die Berufungsverhandlung (§ 228 StPO) in Strafsa-
chen an den Angeklagten persönlich vorzunehmen ist.138

Der Anspruch auf ein faires Verfahren sowie der Anspruch auf
rechtliches Gehör schliessen teilweise auch einen Anspruch auf ein öf-
fentliches und mündliches Verfahren ein.139 Dieser Anspruch gilt jedoch
auch im Strafverfahren nicht für alle Instanzen. Eine Ausnahme besteht
dann, wenn das erstinstanzliche Urteil im Instanzenzug zum Nachteil
des Angeklagten abgeändert wird. Eine solche «reformatio in peius darf
von Verfassungs- bzw. EMRK wegen nie ohne mündliche Verhandlung
erfolgen».140 Dieser aus dem rechtlichen Gehör bzw. dem Anspruch auf
ein faires Verfahren abgeleitete Umfang des Mündlichkeitserfordernisses
erscheint dem Staatsgerichtshof im Sinne eines grundrechtlichen Min-
deststandards ohne Weiteres als ausreichend. Abgesehen von der refor-
matio in peius muss es daher auch im Strafverfahren aus grundrechtli-
cher Sicht genügen, wenn der Angeklagte in einer Instanz vom Gericht
angehört wird und dabei die Möglichkeit hat, relevante Zeugen zu be-
nennen und Fragen an Belastungszeugen zu stellen.141 Aufgrund dieser
Rechtsprechung ist aber gerade im Berufungsverfahren142 nach der StPO
zu berücksichtigen, dass eine mündliche Verhandlung, wenn eine solche
in den Rechtsmittelinstanzen vorgesehen ist, öffentlich zu sein hat. Eine
gesetzgeberische Notwendigkeit einer öffentlichen mündlichen Ver-
handlung in den Rechtsmittelinstanzen folgt aber aus Art. 6 EMRK
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138 StGH 2005/21, Urteil vom 28. September 2005, <www.stgh.li>, S. 10 f. Erw. 2.1 ff.
Das Recht auf Teilnahme und damit Art. 6 EMRK sind verletzt, wenn der Beschul-
digte oder sein Verteidiger nicht ordnungsgemäss geladen sind. Meyer-Ladewig,
EMRK, S. 152 Rz. 126.

139 StGH 1998/28, Entscheidung vom 3. September 1998, nicht veröffentlicht, Erw. 5.2
unter Bezugnahme auf StGH 1996/6, LES 1997, S. 148 (152 Erw. 3.1); siehe einläss-
lich zum Öffentlichkeits- und Mündlichkeitsprinzip Wille T., Verfassungsprozess-
recht, S. 382 ff., und aus Sicht der EMRK Grabenwarter, EMRK, S. 369 ff. Rz. 
72 ff.; vgl. aus der jüngeren Judikatur etwa StGH 2004/58, Urteil vom 4. November
2011, <www.stgh.li>, S. 27 ff. Erw. 3.1 ff., und StGH 2007/112, Urteil vom 29. Sep-
tember 2011, <www.stgh.li>, S. 13 ff. Erw. 2.3 ff.

140 StGH 1998/28, Entscheidung vom 3. September 1998, nicht veröffentlicht, Erw. 5.2.
141 StGH 1998/28, Entscheidung vom 3. September 1998, nicht veröffentlicht, Erw. 5.2;

vgl. dazu auch Frowein / Peukert, EMRK, S. 217 f. Rz. 194 ff.
142 Dem Beschwerdefall zu StGH 1998/28 lag ein Revisionsverfahren zugrunde, wel-

ches gemäss § 237 Abs. 1 StPO in der Regel nicht öffentlich ist, doch hat bei einer
reformatio in peius zwingend eine mündliche Verhandlung zu erfolgen.
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nicht.143 Nach Meyer-Ladewig144 gilt der Grundsatz, dass dann, wenn
das Rechtsmittelgericht über Tat- und Rechtsfragen entscheiden und die
Schuld des Angeklagten feststellen muss, auf seine Anwesenheit in
mündlicher Verhandlung nicht verzichtet werden kann.145

2.3 Recht auf Verteidigung in eigener Person oder 
durch einen Verteidiger

2.3.1 Allgemeines
Art. 6 Abs. 3 Bst. c EMRK146 umfasst drei Rechte, die eine wirksame
Verteidigung gewährleisten sollen, nämlich das Recht, sich selbst zu ver-
teidigen, und damit einhergehend das Recht auf persönliche Anwesen-
heit147 im Strafverfahren, insbesondere in der Hauptverhandlung, und
schliesslich das Recht auf einen Wahlverteidiger sowie das Recht auf ei-
nen unentgeltlichen Beistand eines Pflichtverteidigers bzw. auf Verfah-
renshilfe.148 Es steht einem Angeklagten frei, die Verteidigung selbst
wahrzunehmen149 oder einen Wahlverteidiger in Anspruch zu neh-
men150, wobei dem Beschuldigten kein Pflichtverteidiger seiner Wahl ga-
rantiert wird.151 Liegen entsprechende Voraussetzungen vor, ist aller-
dings die Pflichtverteidigung geboten.152 Es ist daher auch mit Art. 6
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143 Siehe Frowein / Peukert, EMRK, S. 217 Rz. 195.
144 Meyer-Ladewig, EMRK, S. 151 Rz. 118 mit Rechtsprechungshinweisen.
145 Siehe auch Grabenwarter, EMRK, S. 382 f. Rz. 106.
146 Vgl. auch Art. 14 Abs. 3 Bst. d UNO-Pakt II.
147 Ausführlich dazu Grabenwarter, EMRK, S. 382 f. Rz. 105 f.
148 Vgl. Frowein / Peukert, EMRK, S. 257 Rz. 291, und Grabenwarter, EMRK, S. 382

Rz. 104; siehe auch StGH 2005/30, Urteil vom 3. Juli 2006, <www.stgh.li>, S. 16 ff.
Erw. 2.1; einlässlich und allgemein zum Anspruch auf Verfahrenshilfe Wille T., Ver-
fassungsprozessrecht, S. 305 ff., und ders., S. 527 ff. und 535 f. dieses Buches; zum
Anspruch auf Verfahrenshilfe von juristischen Personen vgl. StGH 2009/3, Urteil
vom 22. Juni 2010, <www.gerichtsentscheide.li>, S. 12 ff. Erw. 5 ff., und StGH
2010/63, Urteil vom 28. November 2011, nicht veröffentlicht, S. 33 ff. Erw. 4.2 ff.;
siehe diesbezüglich aus rechtsvergleichender Sicht auch das Erkenntnis des österrei-
chischen Verfassungsgerichtshofes vom 5. Oktober 2011 zu G 26/10-11, mit wel-
chem dieser den gänzlichen Ausschluss juristischer Personen vom Anspruch auf
Verfahrenshilfe für verfassungswidrig, konkret für gleichheitswidrig erklärte.

149 Zur Selbstverteidigung siehe Frowein / Peukert, EMRK, S. 258 Rz. 293 f.
150 Frowein / Peukert, EMRK, S. 257 Rz. 291.
151 Meyer-Ladewig, EMRK, S. 179 Rz. 230, der anmerkt, dass dem Wunsch auf Bestellung

eines bestimmten Verteidigers nach Möglichkeit Rechnung getragen werden sollte.
152 Frowein / Peukert, EMRK, S. 257 Rz. 291.
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Abs. 3 Bst. c EMRK vereinbar, wenn das nationale Recht153 für be-
stimmte Verfahrensstadien die zwingende Vertretung durch einen An-
walt vorsieht.154 Aus Bst. c folgt auch das Recht, mit dem Verteidiger un-
gestört und unüberwacht verkehren zu können, denn das Recht auf ver-
trauliche Kommunikation mit dem Verteidiger ist ein wesentliches
Element des Rechts, sich zu verteidigen, das schon im Ermittlungssta-
dium gilt.155 Auch der Staatsgerichtshof anerkennt, dass neben Art. 33
Abs. 3 LV auch Art. 6 Abs. 3 EMRK das Verhältnis zwischen Beschul-
digtem und Verteidiger grundrechtlich schützt.156

Die Garantien des Art. 6 Abs. 3 Bst. c EMRK sind grundsätzlich
schon im Vorverfahren, üblicherweise schon bei der ersten Vernehmung
durch die Polizei, zu beachten, soweit es sich um Verfahrensschritte han-
delt, die für die Entscheidung über die Anklage relevant sind.157 Sie kom-
men auch im Rechtsmittelverfahren zur Anwendung.158 Art. 6 Abs. 3
Bst. c EMRK beinhaltet allerdings nicht ausdrücklich das Recht, umge-
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153 § 26 Abs. 3 StPO bestimmt, dass der Beschuldigte (Angeklagte) für die Dauer der
Untersuchungshaft und für die Schlussverhandlung vor dem Kriminal- oder dem
Schöffengericht eines Verteidigers bedarf. Wählt für diese Fälle weder der Beschul-
digte (Angeklagte) selbst noch sein gesetzlicher Vertreter für ihn einen Verteidiger
und wird ihm auch kein Verteidiger nach Abs. 2 beigegeben, so ist von Amtes we-
gen, im Haftfall spätestens vor Durchführung der ersten Haftverhandlung, ein Ver-
teidiger beizugeben, dessen Kosten der Angeklagte zu tragen hat, es sei denn, dass
die Voraussetzungen für die Beigebung eines Verteidigers nach Abs. 2 vorliegen.
Abs. 2 letzter Satz gilt entsprechend.

154 Vgl. dazu Grabenwarter, EMRK, S. 383 Rz. 107.
155 Siehe Meyer-Ladewig, EMRK, S. 180 f. Rz. 238 mit Rechtsprechungshinweisen;

Frowein / Peukert, EMRK, S. 256 f. Rz. 290 und S. 258 f. Rz. 295 f., sowie Graben-
warter, EMRK, S. 384 Rz. 109; für Liechtenstein siehe § 30 Abs. 3 und 4 StPO.

156 StGH 1999/23, Entscheidung vom 28. Februar 2000, LES 2003, S. 1 (3 f. Erw. 5), wo
er zudem darauf hinweist, dass ohne das Verbot der strafprozessualen Verwendung
von vertraulichen Mitteilungen des Beschuldigten an seinen Verteidiger diese eine
unfreiwillige Selbstbelastung des Beschuldigten zur Folge haben könnten. Vgl. auch
StGH 2009/100+101+102+103, Urteil vom 2. März 2010, nicht veröffentlicht, S. 32
Erw. 4.1.3; StGH 2007/130, Urteil vom 30. Juni 2008, <www.stgh.li>, S. 8 ff. Erw.
2.4 ff., und StGH 2010/161 und StGH 2011/34, Urteil vom 30. Juni 2011, nicht ver-
öffentlicht, S. 21 f. Erw. 3.1 f. Ausführlicher zum Selbstbelastungsverbot und zur
Unschuldvermutung weiter hinten Rz. 42 ff.

157 Siehe Frowein / Peukert, EMRK, S. 258 Rz. 292, und Meyer-Ladewig, EMRK, 
S. 179 f. Rz. 231. Vgl. für Liechtenstein § 26 Abs. 1 StPO, wonach der Beschuldigte in
der Verständigung gemäss § 23 Abs. 4, spätestens jedoch bei der ersten gerichtlichen
Vernehmung, über sein Recht, sich eines Verteidigers zu bedienen, zu belehren ist.

158 Meyer-Ladewig, EMRK, S. 180 Rz. 232.
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hend nach der Verhaftung einen Anwalt beizuziehen. Der EGMR geht
jedoch davon aus, dass ein Beschuldigter in der Regel schon im Ermitt-
lungsverfahren bei der Einvernahme durch die Polizei anwaltlichen Bei-
stand beanspruchen kann. Dieses Recht kann aber aus gerechtfertigten
Gründen eingeschränkt werden.159 Ob durch eine solche Einschränkung
die Fairness des Verfahrens beeinträchtigt wird, ist im Einzelfall im
Lichte der Verfahrensgesamtheit zu beurteilen.160

2.3.2 Selbstverteidigung
Der Angeklagte kann sich stets selbst verteidigen, wenn er keinen Ver-
teidiger gewählt hat und auch im Interesse der Rechtspflege kein
(Pflicht-)Verteidiger erforderlich ist. Wird jedoch ein Wahl- oder
Pflichtverteidiger bestellt, obliegt ihm grundsätzlich die Aufgabe, die
Verteidigungsrechte wahrzunehmen. Dies schliesst aber nicht das Recht
des Angeklagten aus, im Prozess anwesend zu sein und aktiv daran teil-
zunehmen sowie gegebenenfalls im Widerspruch zum Verteidiger zu
plädieren.161

2.3.3 Wahlverteidigung
Das Recht, gemäss Art. 6 Abs. 3 Bst. c EMRK einen Wahlverteidiger zu-
zuziehen, soweit es die finanzielle Situation des Beschuldigten zulässt,
ist absolut und gilt nicht erst für das Hauptverfahren, sondern bereits im
Vorverfahren.162 Es garantiert allerdings nicht eine unbegrenzte Anzahl
von Verteidigern.163

2.3.4 Pflicht- bzw. unentgeltliche Pflichtverteidigung
Art. 6 Abs. 3 Bst. c EMRK impliziert als weitere Garantie das Recht auf
Verfahrenshilfe. Es ist jedoch gegenüber dem Recht auf einen Wahlver-
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159 Siehe Frowein / Peukert, EMRK, S. 260 Rz. 299; vgl. für Liechtenstein auch § 26
Abs. 1 und 3 StPO; aus der Rechtsprechung siehe StGH 2005/30, Urteil vom 3. Juli
2006, <www.stgh.li>, S. 19 f. Erw. 2.4.

160 Vgl. Frowein / Peukert, EMRK, S. 260 Rz. 299; siehe auch StGH 2005/30, Urteil
vom 3. Juli 2006, <www.stgh.li>, S. 16 ff. Erw. 2.1.

161 Vgl. Frowein / Peukert, EMRK, S. 258 Rz. 293.
162 Grabenwarter, EMRK, S. 383 Rz. 108, und Frowein / Peukert, EMRK, S. 260 Rz.

300; für die Schweiz siehe Müller / Schefer, Grundrechte, S. 994 ff., und für Liech-
tenstein § 24 Abs. 1 i. V. m. § 26 Abs. 1 StPO sowie § 30 Abs. 1 StPO.

163 Frowein / Peukert, EMRK, S. 261 Rz. 300; vgl. für Liechtenstein § 27 Abs. 2 StPO.
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teidiger in zweifacher Hinsicht eingeschränkt.164 Einerseits setzt es feh-
lende finanzielle Mittel165 des Beschuldigten voraus und andererseits
muss sich die Strafsache in rechtlicher oder tatsächlicher Hinsicht als
derart schwierig erweisen, dass es im Interesse der Rechtspflege geboten
ist,166 einen unentgeltlichen Verteidiger zu bestellen. Einen unentgeltli-
chen Verteidiger einzusetzen, drängt sich aber nicht erst dann auf, wenn
nachgewiesen wird, dass das Verfahren mit einem Verteidiger anders ver-
laufen wäre.167 Die Entscheidung darüber, ob sich ein Angeklagter selbst
verteidigen kann oder ob ihm im Interesse der Rechtspflege ein Pflicht-
verteidiger beizugeben ist, obliegt den nationalen Gerichten.168 In der
Regel ist die Verteidigung im Interesse der Rechtspflege, wenn eine Frei-
heitsstrafe droht.169

Die Frage, ob ein Pflichtverteidiger im Interesse der Rechtspflege
erforderlich ist, beurteilt sich, unabhängig von Art. 6 Abs. 3 Bst. c
EMRK, nach § 26 Abs. 3 StPO, der vorschreibt, dass dem Beschuldigten
bzw. Angeklagten für die Dauer der Untersuchungshaft und für die
Schlussverhandlung vor dem Kriminal- oder dem Schöffengericht170 ein
Verteidiger beizugeben ist. Wählt für diese Fälle weder der Beschuldigte
bzw. Angeklagte selbst noch sein gesetzlicher Vertreter für ihn einen
Verteidiger und wird ihm auch kein Verteidiger beigegeben, so ist von
Amtes wegen, im Haftfall spätestens vor Durchführung der ersten Haft-
verhandlung, ein Verteidiger zu bestellen, dessen Kosten der Angeklagte
zu tragen hat, es sei denn, dass die Voraussetzungen für die Einsetzung
eines Verteidigers nach Abs. 2 vorliegen. § 26 Abs. 3 i. V. m. Abs. 2 StPO
garantiert einem mittellosen Beschuldigten bzw. Angeklagten für be-
stimmte Verfahrensarten bzw. Verfahrensstadien im Strafverfahren ex-
plizit einen Anspruch auf Verfahrenshilfe bzw. auf einen unentgeltlichen
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164 Grabenwarter, EMRK, S. 384 Rz. 111.
165 Dieses Kriterium hat in der bisherigen Rechtsprechung des EGMR noch keine

grosse Rolle gespielt. Siehe Grabenwarter, EMRK, S. 385 Rz. 111.
166 Frowein / Peukert, EMRK, S. 261 Rz. 301; vgl. dazu auch Meyer-Ladewig, EMRK,

S. 180 Rz. 234 f. In diesem Sinne normiert auch § 26 Abs. 2 StPO, wenn und soweit
dies im Interesse der Rechtspflege, vor allem im Interesse einer zweckentsprechen-
den Verteidigung, erforderlich ist. 

167 Grabenwarter, EMRK, S. 385 Rz. 111.
168 Siehe Frowein / Peukert, EMRK, S. 261 Rz. 301.
169 Meyer-Ladewig, EMRK, S. 180 Rz. 235 mit Rechtsprechungshinweisen.
170 Die Regierungsvorlage vom 18. Oktober 2011 (BuA Nr. 112/2011) sieht vor, dass

die Schöffengerichtsbarkeit gänzlich abgeschafft werden soll.
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Rechtsbeistand, und zwar unabhängig davon, ob die Bestellung im Inte-
resse der Rechtspflege erforderlich ist. Die Pflicht, einen Pflichtverteidi-
ger für die in § 26 Abs. 3 StPO erwähnten Verfahrensarten bzw. Verfah-
rensabschnitte zu bestellen, besteht auch für Beschuldigte bzw. Ange-
klagte, die nicht mittellos sind.

Art. 6 Abs. 3 Bst. c EMRK und auch Art. 43 LV bzw. Art. 33 Abs.
3 LV verfolgen das Ziel, eine wirksame Verteidigung des von einem straf-
gerichtlichen Verfahren Betroffenen sicherzustellen. Sowohl die Verfas-
sung als auch das Konventionsrecht garantieren einen Anspruch auf un-
entgeltliche Rechtspflege. Sie gewähren im Ergebnis grundsätzlich den-
selben Rechtsschutz, auch wenn sie sich in ihrem Wortlaut nicht genau
entsprechen.171 Dabei kommt der Waffengleichheit bei der Ausgestal-
tung der Verfahrenshilfe eine wichtige «Orientierungslinie» zu.172 Der
Staatsgerichtshof hat auch festgehalten, dass sich das Recht auf unent-
geltliche Verteidigung nicht nur auf das Hauptverfahren und das Rechts-
mittelverfahren erstreckt, sondern auch das Untersuchungsverfahren
einschliesst. Es hat allerdings nicht stets das gesamte Untersuchungssta-
dium zum Inhalt.173 So erachtete es der Staatsgerichtshof in StGH
2005/30 mit Art. 33 Abs. 3 LV und Art. 6 Abs. 3 Bst. c EMRK als ver-
einbar, einer Beschwerdeführerin im Untersuchungsstadium, in dem un-
tersuchungsrichterliche Beschlagnahme- und Herausgabeschlüsse, d. h.
rein vermögensrechtliche Anordnungen bzw. Massnahmen zur Beweis-
sicherung Gegenstand des Verfahrens waren, den Anspruch auf unent-
geltliche Verteidigung zu versagen. Er begründete sein Vorgehen haupt-
sächlich damit, den vom Untersuchungsrichter verfügten Anordnungen
komme jedenfalls insgesamt nicht ein solches Gewicht zu, dass sie als
wesentlich für den Ausgang dieses Strafverfahrens bezeichnet werden
könnten und daher die Beigebung eines Verteidigers gemäss § 26 Abs. 2
StPO im gegenwärtigen Zeitpunkt des Untersuchungsverfahrens im In-
teresse der Rechtspflege erforderlich wäre.174 Auch wenn der Staatsge-
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171 StGH 2005/30, Urteil vom 3. Juli 2006, <www.stgh.li>, S. 16 ff. Erw. 2.1.
172 StGH 2001/26, Entscheidung vom 18. Februar 2002, <www.stgh.li>, S. 15 f. Erw. 6.
173 StGH 2005/30, Urteil vom 3. Juli 2006, <www.stgh.li>, S. 19 Erw. 2.3; vgl. auch

StGH 2001/75, Entscheidung vom 24. Juni 2002, <www.stgh.li>, S. 8 f. Erw. 3, und
StGH 2009/23, Urteil vom 23. Oktober 2009, <www.gerichtsentscheide.li>, S. 12
Erw. 3.2.

174 StGH 2005/30, Urteil vom 3. Juli 2006, <www.stgh.li>, S. 20 f. Erw. 2.5.
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richtshof einräumt, dass der Anspruch auf Verfahrenshilfe im Strafvoll-
zug «durchaus wünschbar sein mag», verneint er einen grundrechtlichen
Anspruch, zumal «der Strafvollzug vom Grundrecht auf Verteidigung
gemäss Art. 33 Abs. 3 LV gerade nicht umfasst wird».175 Juristische Per-
sonen, deren Vermögenswerte durch richterliche Anordnungen gesperrt
sind, haben in einem Strafverfahren aufgrund der auch ihnen gemäss Art.
43 und Art. 33 Abs. 3 LV sowie Art. 6 EMRK zustehenden Rechte auf
Beschwerdeführung, effektiven Rechtsschutz und wirksame Verteidi-
gung den Anspruch darauf, dass ihnen jeweils die erforderlichen Mittel
aus ihren gesperrten Vermögenswerten zur Verfügung gestellt werden,
damit sie sich wirksam verteidigen können und auch die ordentlichen
Verwaltungshandlungen im Rahmen der notwendigen Geschäftsführung
und Vertretung sichergestellt sind.176

2.3.5 Fehler des Verteidigers
Die Verteidigung ist in erster Linie eine Angelegenheit zwischen Anwalt
und Mandant, die sich unabhängig vom Staat abspielt, da der Rechtsan-
walt kein Organ des Staates, sondern ein unabhängiges Organ der
Rechtspflege ist, sodass der Staat für Fehler des Verteidigers in aller Re-
gel nicht verantwortlich gemacht werden kann. Dieser Grundsatz be-
zieht sich sowohl auf den Wahl- als auch auf den Pflichtverteidiger. Den
Staat treffen aber Überwachungspflichten. Er muss eingreifen, wenn of-
fensichtlich ist, dass die Pflichtverteidigung nicht ordnungsgemäss und
wirksam erfolgt.177
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175 StGH 2001/75, Entscheidung vom 24. Juni 2002, <www.stgh.li>, S. 10 Erw. 6; vgl.
auch StGH 2005/30, Urteil vom 3. Juli 2006, <www.stgh.li>, S. 19 Erw. 2.3, und
StGH 2009/23, Urteil vom 23. Oktober 2009, <www.gerichtsentscheide.li>, S. 12
Erw. 3.2, wobei der Staatsgerichtshof hier wieder einschränkend erklärt, dass er kei-
nen Anlass sehe, das Recht auf Verteidigung auf den gesamten Strafvollzug auszu-
dehnen.

176 Grundlegend für das Strafverfahren StGH 2001/26, Entscheidung vom 18. Februar
2002, <www.stgh.li>, S. 13 ff. Erw. 2 ff.; siehe auch Wille T., Verfassungsprozess-
recht, S. 309 ff.

177 Vgl. Grabenwarter, EMRK, S. 384 Rz. 110, und Meyer-Ladewig, EMRK, S. 180 Rz.
236 f., beide mit Rechtsprechungsnachweisen; siehe auch Gollwitzer, Menschen-
rechte, Rz. 206; ausführlich dazu und unter Bezugnahme auf die entsprechende
Rechtsprechung des EGMR StGH 2008/75, Urteil vom 15. September 2009, nicht
veröffentlicht, S. 10 ff. Erw. 2 ff.
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2.4 Waffengleichheit beim Zeugenbeweis
Art. 6 Abs. 3 Bst. d EMRK178 garantiert die Waffengleichheit beim Zeu-
genbeweis.179 Er gewährt dem Angeklagten180 das Recht, Fragen an die
Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und
Vernehmung der Entlastungszeugen unter den gleichen Voraussetzun-
gen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen bestehen.181 Der Anwen-
dungsbereich von Bst. d bezieht sich in erster Linie auf das Hauptver-
fahren bzw. die Schlussverhandlung erster Instanz.182 Im Ermittlungs-
verfahren gilt er nicht uneingeschränkt, denn den Behörden ist es
erlaubt, auch geheime und verborgene Informationen zu benützen.
Wenn entsprechende Ermittlungsergebnisse im gerichtlichen Verfahren
verwertet werden, «können sich allerdings Fragen nach Art. 6 stellen».183

Auch ein Rechtsmittelgericht ist nicht zwingend gehalten, in der Vorin-
stanz vernommene Zeugen nochmals zu vernehmen. Will es aber die
Zeugenaussagen anders als die Vorinstanz auslegen und bewerten und
vor allem dann, wenn es damit von der Vorinstanz abweichend eine Ver-
urteilung begründen will, hat es den Zeugen nochmals zu befragen.184

Zum Zeugen- und Sachverständigenbeweis gibt es eine reichhaltige
Praxis des EGMR. Es ist zwischen den Fragerechten und dem Recht auf
Ladung bestimmter Zeugen zu unterscheiden.185 Das Fragerecht ver-
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178 Vgl. auch Art. 14 Abs. 3 Bst. e UNO-Pakt II.
179 Der Wortlaut des Art. 6 Abs. 3 Bst. d EMRK beinhaltet an sich nur den Personen-

beweis. Den Urkundenbeweis umfasst er grundsätzlich nicht. Dieser wird direkt an
den Anforderungen des Art. 6 Abs. 1 EMRK gemessen. Siehe Gollwitzer, Men-
schenrechte, Rz. 211.

180 Nach StGH 2010/122+134, Urteil vom 6. Februar 2012, nicht veröffentlicht, S. 143
Erw. 2.3.6, dient das Recht gemäss Art. 6 Abs. 3 Bst. d EMRK primär dem Schutz
des Angeklagten im Strafverfahren, weshalb es in anderen Verfahren, so auch im
Abschöpfungsverfahren, weniger strikt gehandhabt werden muss.

181 Vgl. Grabenwarter, EMRK, S. 385 Rz. 112; siehe auch StGH 2006/21, Urteil vom
27. März 2007, nicht veröffentlicht, S. 16 Erw. 4, und StGH 2008/124, Urteil vom
30. November 2009, nicht veröffentlicht, S. 45 f. Erw. 2.2.3 ff.; vgl. auch StGH
2010/122+134, Urteil vom 6. Februar 2012, nicht veröffentlicht, S. 139 Erw. 2.2.1.

182 Siehe Grabenwarter, EMRK, S. 388 Rz. 117.
183 Siehe Meyer-Ladewig, EMRK, S. 181 f. Rz. 242 mit Rechtsprechungshinweisen; vgl.

auch StGH 2000/27, Entscheidung vom 19. Februar 2001, LES 2003, S. 178 (180 f.
Erw. 2 ff., insbesondere Erw. 2.3).

184 Vgl. Meyer-Ladewig, EMRK, S. 182 Rz. 246.
185 Grabenwarter, EMRK, S. 385 Rz. 112.
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langt, dass Zeugenaussagen und Sachverständigengutachten186 bzw. de-
ren Aussagen grundsätzlich im Rahmen einer öffentlichen mündlichen
Verhandlung187 in Anwesenheit des Angeklagten188 und gegebenenfalls
seines Verteidigers189 vorgelegt und kontradiktorisch erörtert werden.190

Das Fragerecht soll es dem Angeklagten ermöglichen, die Beweismittel
und insbesondere die Glaubwürdigkeit der Zeugen in Zweifel zu ziehen.
Da die Verwertung eines Zeugenbeweises erst ex post beurteilt werden
kann, kommt es bei der Frage, ob ein Fragerecht eingeräumt werden soll,
ex ante auf die Verwertbarkeit der Zeugenaussage im Beweisverfahren
an.191 Wurde kein Fragerecht gewährt, wirken sich Art. 6 Abs. 1 und 
Abs. 3 Bst. d EMRK grundsätzlich wie ein Beweisverbot aus,192 das das
Fairnessgebot verletzt, wenn die Zeugenaussage gleichwohl verwertet
wird.193

Im Grundsatz muss dem Angeklagten in jedem Verfahren das Recht
zugestanden werden, die Belastungszeugen194 zu befragen. Von diesem
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186 Der Sachverständige ist im Rahmen des Art. 6 Abs. 3 Bst. d EMRK dem Zeugen
gleichgestellt. Grabenwarter, EMRK, S. 386 Rz. 113; siehe zum Sachverständigen-
beweis bzw. zum Sachverständigen als Beweismittel im Sinne von Art. 6 EMRK
auch StGH 2005/94, Urteil vom 2. Juli 2007, nicht veröffentlicht, S. 16 Erw. 4.1, und
StGH 1991/8, Urteil vom 19. Dezember 1991, LES 1992, S. 96 (98 Erw. 5).

187 Siehe dazu vorne Rz. 25 ff.
188 Siehe dazu vorne Rz. 26 ff.
189 Siehe dazu vorne Rz. 26 ff.
190 Siehe Grabenwarter, EMRK, S. 386 Rz. 114, und Meyer-Ladewig, EMRK, S. 182

Rz. 244; vgl. aber zur Verlesung von Protokollen über die nicht-kontradiktorische
Einvernahme von Zeugen im Strafverfahren, die nicht generell EMRK- bzw. verfas-
sungswidrig ist, StGH 2008/124, Urteil vom 30. November 2009, nicht veröffent-
licht, S. 46 Erw. 2.2.4.

191 Grabenwarter, EMRK, S. 386 Rz. 113.
192 Siehe generell und ausführlich zum Beweisverfahren bzw. zur Beweisaufnahme und

Verwertung von Beweisen im Lichte von Art. 6 EMRK Meyer-Ladewig, EMRK, 
S. 156 ff. Rz. 141 ff.; Frowein/Peukert, S. 207 ff. Rz. 165 ff., und Grabenwarter,
EMRK, S. 361 ff. Rz. 61 ff.

193 Vgl. Grabenwarter, EMRK, S. 385 f. Rz. 113; zu den Ausnahmen siehe Meyer-La-
dewig, EMRK, S. 182 Rz. 244; vgl. in diesem Zusammenhang, konkret in Bezug auf
die Verwertbarkeit von Zeugenaussageprotokollen, auch StGH 2000/27, Entschei-
dung vom 19. Februar 2001, LES 2003, S. 178 (180 f. Erw. 2 ff., insbesondere Erw.
2.3); siehe auch StGH 2010/122+134, Urteil vom 6. Februar 2012, nicht veröffent-
licht, S. 140 f. Erw. 2.2.2.

194 Der Begriff des Zeugen wird vom EGMR autonom ausgelegt. Er erfasst jede Per-
son, deren Aussage wesentlich sein kann, also auch Mitbeschuldigte. Vgl. Meyer-
Ladewig, EMRK, S. 182 Rz. 243 mit Rechtsprechungsnachweisen.
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Grundsatz gibt es Ausnahmen, da Art. 6 Abs. 3 Bst. d EMRK nicht abso-
lut gilt.195 Zu Beschränkungen dieses Rechts kann es vor allem kommen,
wenn es in der Verhandlung nicht in jedem Fall möglich ist, eine Befra-
gung des Zeugen vorzunehmen. Das Fragerecht bei gleichzeitiger Be-
rücksichtigung der fehlenden Unmittelbarkeit des Zeugenbeweises zu
versagen, ist ausnahmsweise dann zulässig, wenn sachlich gerechtfertigte
Gründe vorliegen, wobei generelle Hinweise auf das Interesse der
Rechtspflege oder die effiziente Verbrechensbekämpfung nicht ausrei-
chen.196 Da das Recht, Fragen an den Zeugen zu stellen, Teil des fairen
Verfahrens ist, prüft der EGMR, ob sachlich gerechtfertigte Gründe für
die Verweigerung oder Beschränkung des Fragerechts gegeben sind und
ob das Verfahren insgesamt fair geführt wurde, insbesondere ob die
Rechte der Verteidigung beachtet wurden.197 Der EGMR nimmt dabei
eine Abwägungsentscheidung vor. Je schwerer die Nachteile wiegen und
insbesondere je ausgedehnter das Fragerecht beschnitten wird, desto ge-
wichtiger müssen die Gründe für die Beschränkung sprechen.198

Neben dem Recht, Fragen an (Belastungs-)Zeugen zu stellen, ge-
währt Art. 6 Abs. 3 Bst. d EMRK dem Angeklagten auch das Recht, die
Ladung und Vernehmung der Entlastungszeugen unter denselben Be-
dingungen wie die der Belastungszeugen zu erwirken. Unabhängig von
der Formulierung ist unbestritten, dass dadurch auch ein Recht gewährt
wird, Belastungszeugen zu laden und zu befragen. Aufgrund der beson-
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195 Vgl. Grabenwarter, EMRK, S. 386 Rz. 114; Meyer-Ladewig, EMRK, S. 181 Rz. 241;
siehe auch StGH 2005/85, Urteil vom 3. Juli 2007, <www.stgh.li>, S. 39 f. Erw. 2.3,
und StGH 2008/124, Urteil vom 30. November 2009, nicht veröffentlicht, S. 45 Erw.
2.2.3.

196 Vgl. Grabenwarter, EMRK, S. 386 Rz. 114; siehe dazu im Zusammenhang mit der
Verlesung von Einvernahmeprotokollen auch StGH 2008/124, Urteil vom 30. No-
vember 2009, nicht veröffentlicht, S. 45 f. Erw. 2.2.3 ff., und im Zusammenhang mit
dem Zeugnisverweigerungsrecht StGH 2010/161 und StGH 2011/34, Urteil vom
30. Juni 2011, nicht veröffentlicht, S. 23 Erw. 5.2; vgl. auch StGH 2010/122+134, Ur-
teil vom 6. Februar 2012, nicht veröffentlicht, S. 140 f. Erw. 2.2.2, wonach gerade
auch Aussageverweigerungsrechte solche sachlich gerechtfertigten Gründe bilden.

197 Vgl. Grabenwarter, EMRK, S. 387 Rz. 115; vgl. auch Meyer-Ladewig, EMRK, 
S. 181 Rz. 241, und StGH 2005/85, Urteil vom 3. Juli 2007, <www.stgh.li>, S. 39 f.
Erw. 2.3; StGH 2005/94, Urteil vom 2. Juli 2007, nicht veröffentlicht, S. 16 f. Erw.
4.1 f.; StGH 2006/105, Urteil vom 2. Juli 2007, nicht veröffentlicht, S. 26 Erw. 2.3,
und StGH 2010/122+134, Urteil vom 6. Februar 2012, nicht veröffentlicht, S. 140 f.
Erw. 2.2.2.

198 Einlässlich dazu Grabenwarter, EMRK, S. 387 f. Rz. 116.
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deren Bedeutung der Anwesenheit der Zeugen für die Verteidigungs-
rechte haben die Behörden Anstrengungen zu unternehmen, um auch
schwer auffindbare Zeugen zu laden.199

Auch dieses von der EMRK garantierte Recht, Entlastungszeugen
zu laden und zu befragen, ist nicht absolut. Es obliegt nämlich vorab den
innerstaatlichen Behörden, über die Zulässigkeit und Verwertung von
Beweisen zu entscheiden.200 Die Befragung oder die Ladung und Anhö-
rung von Zeugen kann daher vom Tatrichter unterbleiben, wenn er die
zu erwartende Antwort bzw. Aussage für die Wahrheitsfindung für un-
beachtlich hält.201 Ein Verstoss gegen Bst. d liegt nur vor, wenn ein Be-
schwerdeführer nachweist, dass eine Frage nicht zugelassen oder ein
Entlastungszeuge nicht gehört wurde, obwohl die Bedeutsamkeit der
Frage bzw. der zu erwartenden Aussage dem Tatrichter nach den Um-
ständen des Falles ersichtlich war oder sein musste.202 Es obliegt daher
dem Beschwerdeführer, nachzuweisen, «dass der betreffende Zeuge zur
Wahrheitsfindung beitragen könnte».203

Vor dem Hintergrund dessen, dass, wie bereits oben ausgeführt,204

aus dem Recht auf wirksame Verteidigung gemäss Art. 33 Abs. 3 LV
auch ein Anspruch auf rechtliches Gehör abgeleitet werden kann bzw.
der Anspruch auf rechtliches Gehör im Strafverfahren sachgerechter als
Bestandteil des Rechts auf wirksame Verteidigung zu qualifizieren ist
und der Staatsgerichtshof gerade im Zusammenhang mit der Abweisung
von Beweisanträgen und der damit zusammenhängenden antizipierten
Beweiswürdigung in Zivilverfahren205 seine Rechtsprechung zum An-
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199 Vgl. Grabenwarter, EMRK, S. 388 Rz. 117, und Meyer-Ladewig, EMRK, S. 182  
Rz. 244.

200 Siehe Frowein / Peukert, EMRK, S. 265 Rz. 313; Gollwitzer, Menschenrechte, 
Rz. 215, und StGH 2005/85, Urteil vom 3. Juli 2007, <www.stgh.li>, S. 39 f. Erw.
2.3; StGH 2005/94, Urteil vom 2. Juli 2007, nicht veröffentlicht, S. 16 f. Erw. 4.1 f.;
StGH 2006/105, Urteil vom 2. Juli 2007, nicht veröffentlicht, S. 26 Erw. 2.3; StGH
2006/21, Urteil vom 27. März 2007, nicht veröffentlicht, S. 16 Erw. 4.

201 Siehe Frowein / Peukert, EMRK, S. 265 Rz. 313, und StGH 1998/28, Entscheidung
vom 3. September 1998, nicht veröffentlicht, Erw. 4.1.

202 Vgl. Frowein / Peukert, EMRK, S. 265 f. Rz. 313 mit Rechtsprechungsnachweisen,
und Gollwitzer, Menschenrechte, Rz. 215.

203 StGH 2005/85, Urteil vom 3. Juli 2007, <www.stgh.li>, S. 39 f. Erw. 2.3.
204 Siehe vorne Rz. 19 ff. und die in Fn. 115 angegebene Rechtsprechung.
205 Dem leading case StGH 2007/147, Urteil vom 9. Dezember 2008, <www.stgh.li>,

liegt konkret eine Invalidenversicherungssache zugrunde.
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spruch auf rechtliches Gehör, konkret seinen Prüfungsraster bzw. seine
Kognition, präzisiert hat,206 ist in dieser Hinsicht auch seine bisherige
Rechtsprechung in Strafverfahren, wonach die Abweisung von Beweis -
anboten bzw. die Zulässigkeit von Beweisen «nur» im Rahmen des Will-
kürverbots geprüft wurde,207 als «überholt» anzusehen bzw. entspre-
chend anzupassen. Was im Zivilverfahren gilt, muss umso mehr im Straf-
verfahren gelten, bei dem es schliesslich um schwerwiegende Eingriffe in
die persönliche Freiheit gehen kann. Nach der neueren Rechtsprechung
des Staatsgerichtshofes müssen nämlich für die Abweisung eines Bewei-
sanbots in Zivilverfahren sachliche, nachvollziehbare Gründe angeführt
werden, sodass sich die Prüfung der Konformität der Abweisung von
Beweisanboten im Lichte des Anspruchs auf rechtliches Gehör entgegen
der früheren Praxis nicht mehr auf eine blosse Willkürprüfung be-
schränkt. Werden diese Vorgaben berücksichtigt, ist eine antizipierte Be-
weiswürdigung208 bzw. eine Ablehnung von Beweisanträgen nicht von
vorneherein ausgeschlossen. Insofern steht auch die bisherige Recht-
sprechung des Staatsgerichtshofes in Strafverfahren, wonach das ent-
scheidende Gericht nicht verpflichtet ist, jedes vorgetragene Beweismit-
tel zuzulassen209 und aus Art. 33 Abs. 3 LV kein unmittelbarer Anspruch
darauf abgeleitet werden kann, dass Beweisanträgen von vorneherein
stattzugeben ist,210 nach wie vor im Einklang mit dem Anspruch auf
rechtliches Gehör. Letztlich ist aber nicht zu übersehen, dass diese vom
Staatsgerichtshof vorgenommene Präzisierung seiner Kognition bzw.
seines Prüfungsrasters bezüglich des Anspruchs auf rechtliches Gehör
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206 Siehe dazu den leading case StGH 2007/147, Urteil vom 9. Dezember 2008, <www.
stgh.li>, S. 24 ff. Erw. 3.2.4; nunmehr ständige Rechtsprechung des Staatsgerichtsho-
fes, siehe StGH 2009/2, Urteil vom 15. September 2009, <www.gerichtsentscheide.
li>, S. 25 f. Erw. 2.3; StGH 2010/124, Urteil vom 30. Juni 2011, nicht veröffentlicht,
S. 16 f. Erw. 2.1, und StGH 2010/142, Urteil vom 29. März 2011, nicht veröffentlicht,
S. 16 Erw. 3.1; vgl. auch Vogt, Rechtsprechung, S. 12 sowie die dortige Fn. 24. 

207 StGH 1998/28, Entscheidung vom 3. September 1998, nicht veröffentlicht, Erw. 4.1;
StGH 2005/85, Urteil vom 3. Juli 2007, <www.stgh.li>, S. 39 f. Erw. 2.2 ff.; StGH
2006/21, Urteil vom 27. März 2007, nicht veröffentlicht, S. 16 Erw. 4.; StGH
2006/105, Urteil vom 2. Juli 2007, nicht veröffentlicht, S. 25 f. Erw. 2.2 ff.

208 Zur antizipierten Beweiswürdigung im Zusammenhang mit der Unschuldsvermu-
tung siehe hinten Rz. 44.

209 StGH 2005/94, Urteil vom 2. Juli 2007, nicht veröffentlicht, S. 16 Erw. 4.1; vgl. auch
StGH 1998/28, Entscheidung vom 3. September 1998, nicht veröffentlicht, Erw. 4.1.

210 StGH 2006/21, Urteil vom 27. März 2007, nicht veröffentlicht, S. 16 f. Erw. 5.



im Zusammenhang mit der Ablehnung von Beweisanboten mit derjeni-
gen des EGMR zu Art. 6 Abs. 3 Bst. d EMRK vergleichbar ist, wonach
für die Verweigerung des Zeugenbefragungsrechts sachlich gerechtfer-
tigte Gründe gegeben sein müssen.211 Je nachdem, wie sich die Recht-
sprechung des Staatsgerichtshofes und diejenige des EGMR weiterent-
wickelt, kann es durchaus sein, dass sich die Schutzbereiche nicht ganz
decken bzw. der Anspruch auf rechtliches Gehör nach der Rechtspre-
chung des Staatsgerichtshofes einen weitergehenden Schutz bietet. Es
stellt sich nämlich berechtigterweise die Frage, ob in einem Strafverfah-
ren, das je nach Ausgang schwerwiegende Eingriffe in die persönliche
Freiheit nach sich ziehen kann, eine antizipierte Beweiswürdigung über-
haupt, und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen, zulässig ist.212

2.5 Kostenlose Beiziehung eines Dolmetschers
Das Recht auf Verteidigung gemäss Art. 33 Abs. 3 LV ist nach Auffas-
sung des Staatsgerichtshofes nur dann gewahrt, «wenn ein nicht der
deutschen Sprache ausreichend mächtiger Beschuldigter die Möglichkeit
hat, sich im Strafverfahren eines Dolmetschers bedienen zu können bzw.
die für seine Verteidigung relevanten Schriftstücke übersetzt zu erhal-
ten».213 Der Staatsgerichtshof misst dabei «die Reichweite dieses
Rechts»214 an den Vorgaben der EMRK. Nach Art. 6 Abs. 3 Bst. e
EMRK215 muss ein Beschuldigter bzw. Angeklagter unentgeltliche Un-
terstützung durch einen Dolmetscher erhalten, wenn er die Verhand-
lungssprache des Gerichtes nicht versteht oder spricht. Dieses Recht gilt
im Gegensatz zum Recht auf einen Pflichtverteidiger216 absolut217 und in
allen Strafverfahren, auch im Ermittlungsverfahren und im Ausliefe-
rungsverfahren. Es umfasst nicht nur die mündliche Verhandlung, son-
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211 Siehe dazu vorne Rz. 36 ff. und Gollwitzer, Menschenrechte, Rz. 217 f.
212 Zur Zulässigkeit einer antizipierten Beweiswürdigung aus der Sicht der Unschulds-

vermutung und der sich aus ihr ergebenden Beweiswürdigungsregel siehe auch hin-
ten Rz. 44. 

213 StGH 2010/116, Urteil vom 28. März 2011, nicht veröffentlicht, S. 12 Erw. 2.2; siehe
auch StGH 2010/161 und StGH 2011/34, Urteil vom 30. Juni 2011, nicht veröffent-
licht, S. 20 Erw. 2.3.

214 StGH 2010/116, Urteil vom 28. März 2011, nicht veröffentlicht, S. 12 Erw. 2.2.
215 Vgl. auch Art. 14 Abs. 3 Bst. f UNO-Pakt II.
216 Vgl. aber für Liechtenstein § 26 Abs. 3 StPO.
217 Grabenwarter, EMRK, S. 389 Rz. 118.
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dern auch Urkunden.218 Nicht notwendig ist es jedoch, alle Urkunden219

zu übersetzen, da sich der Anspruch nach Bst. e nicht auf den gesamten
Akteninhalt erstreckt.220 Die Bestimmung des Bst. e ist unter dem Blick-
winkel des Grundsatzes auf ein faires Verfahren dahingehend auszule-
gen, dass ein Recht auf Übersetzung aller Schriftstücke besteht, die der
Angeklagte braucht, um sich wirksam verteidigen zu können.221 Eine
Übersetzung drängt sich demnach insoweit auf, als der Beschuldigte den
Schriftstücken entnehmen kann, was ihm vorgeworfen wird. Ein Dol-
metscher ist daher insbesondere für die Unterrichtung gemäss Art. 6
Abs. 3 Bst. a und Art. 5 Abs. 2 EMRK, das Haftprüfungsverfahren, die
Anklage222 und die mündliche Verhandlung notwendig.223

Die «Unentgeltlichkeit» des Dolmetschers gemäss Bst. e ist im Ge-
gensatz zur «Unentgeltlichkeit» des Pflichtverteidigers nach Bst. c end-
gültig. Es wäre unbillig, den Beschuldigten bzw. Angeklagten, nur weil
er die Sprache des Gerichtes nicht versteht bzw. nicht beherrscht, zu-
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218 Siehe Meyer-Ladewig, EMRK, S. 183 Rz. 249; vgl. auch Gollwitzer, Menschen-
rechte, Rz. 240 ff.

219 Siehe dazu auch StGH 2008/85, Urteil vom 9. Dezember 2008, <www.stgh.li>, 
S. 21 f. Erw. 3.3, wo der Staatsgerichtshof im Zusammenhang mit dem Aktenein-
sichtsrecht festgehalten hat, dass in Strafrechtshilfesachen ein striktes Überset-
zungserfordernis jedenfalls von englischsprachigen Urkunden nicht praktikabel er-
scheint. Vgl. auch StGH 2011/183, Urteil vom 26. März 2012, nicht veröffentlicht,
S. 79 f. Erw. 6; ausführlicher dazu vorne Rz. 21.

220 Vgl. Meyer-Ladewig, EMRK, S. 183 f. Rz. 251; Grabenwarter, EMRK, S. 389 
Rz. 118, und Gollwitzer, Menschenrechte, Rz. 242; siehe auch StGH 2010/116, Ur-
teil vom 28. März 2011, nicht veröffentlicht, S. 12 f. Erw. 2.2, und StGH 2010/161
und StGH 2011/34, Urteil vom 30. Juni 2011, nicht veröffentlicht, S. 20 Erw. 2.3.

221 Vgl. Frowein / Peukert, EMRK, S. 266 f. Rz. 316.
222 Siehe dazu aber auch StGH 2010/116, Urteil vom 28. März 2011, nicht veröffent-

licht, S. 12 f. Erw. 2.2, wonach die Übersetzung der Anklageschrift entbehrlich sein
kann, wenn dem Angeklagten hinreichende Informationen aufgrund vorangegange-
ner Vernehmungen mit Übersetzung durch einen Dolmetscher über die ihm zur
Last gelegten Tatbestände vorliegen und aus seinem Vorbringen im Verfahren er-
kennbar ist, dass er über den Inhalt der Anklage Bescheid weiss. Vgl. auch StGH
2010/161 und StGH 2011/34, Urteil vom 30. Juni 2011, nicht veröffentlicht, S. 20
Erw. 2.3.

223 Siehe Meyer-Ladewig, EMRK, S. 183 f. Rz. 251, und Frowein / Peukert, EMRK, 
S. 267 Rz. 316; vgl. auch StGH 1997/23, Urteil vom 29. Januar 1998, LES 1998, 
S. 283 (287 Erw. 5). Danach liegt eine relevante Verletzung des Anspruches auf ei-
nen Dolmetscher gemäss Art. 6 Abs. 3 Bst. e EMRK von vornherein nicht vor, wenn
die nicht übersetzten Aussagen auf die gerichtliche Entscheidung offensichtlich kei-
nen Einfluss hatten.
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sätzlich zu den Kosten des Verfahrens, die er zu tragen hat, auch mit
denjenigen des Dolmetschers zu belasten.224

3. Unschuldsvermutung und «nemo-tenetur»-Grundsatz

3.1 Allgemeines
Die in Art. 6 Abs. 2 EMRK225 ausdrücklich verankerte Unschuldsvermu-
tung stellt einen elementaren Aspekt eines fairen Verfahrens und ein in al-
len Rechtsstaaten anerkanntes Prinzip dar.226 Der «nemo-tenetur»-
Grundsatz ist dagegen in Art. 6 EMRK nicht explizit normiert. Er zählt
aber nach der Rechtsprechung des EGMR, die stets auf den engen Zu-
sammenhang mit der Unschuldsvermutung nach Art. 6 Abs. 2 EMRK
hinweist, zum Kernbereich eines fairen Verfahrens.227 Auch nach der Pra-
xis des Staatsgerichtshofes ergibt sich das Recht zu schweigen, um sich als
Beschuldigter im Strafprozess nicht selbst belasten zu müssen, aus der
Unschuldsvermutung gemäss Art. 6 Abs. 2 EMRK.228 In StGH 2010/113
relativiert er indes seine Rechtsprechung. Er führt aus, dass sich das Ver-
bot des Zwangs zur Selbstbelastung weder aus der Verfassung noch aus
der EMRK explizit ableiten lasse, doch sei der nemo-tenetur-Grundsatz
ein unbestrittener Rechtsgrundsatz, der «als Teilgehalt insbesondere des
Rechts auf Verteidigung gemäss Art. 33 Abs. 3 LV bzw. des Rechts auf ein
faires Verfahren gemäss Art. 6 EMRK qualifiziert» werden müsse.229

3.2 Unschuldsvermutung
Aufgrund der Unschuldsvermutung ist jeder Mensch als unschuldig zu
betrachten, solange er nicht in einem rechtmässig durchgeführten Ver-
fahren durch ein rechtskräftiges Urteil für schuldig befunden wurde, ei-
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224 Vgl. Frowein / Peukert, EMRK, S. 263 Rz. 307.
225 Auch Art. 14 Abs. 2 UNO-Pakt II garantiert die Unschuldsvermutung.
226 Vgl. Müller / Schefer, Grundrechte, S. 981; Frowein / Peukert, S. 246 Rz. 263, und

Meyer-Ladewig, S. 175 Rz. 212.
227 Siehe Grabenwarter, EMRK, S. 389 Rz. 119; vgl. auch Müller / Schefer, Grund-

rechte, S. 984, insbesondere Fn. 29, und StGH 2010/161 und StGH 2011/34, Urteil
vom 30. Juni 2011, nicht veröffentlicht, S. 21 Erw. 3.1.

228 StGH 1999/23, Entscheidung vom 28. Februar 2000, LES 2003, S. 1 (3 f. Erw. 5), und
StGH 2009/100+101+102+103, Urteil vom 2. März 2010, nicht veröffentlicht, S. 32
Erw. 4.1.3; beide unter Bezugnahme auf Villiger, Handbuch EMRK, S. 321 ff. Rz. 502.

229 StGH 2010/113, Urteil vom 28. März 2011, nicht veröffentlicht, S. 28 Rz. 6.1.
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nen gesetzlich umschriebenen (Straf-)Tatbestand erfüllt zu haben.230 Die
Unschuldsvermutung gilt daher bis zum «gesetzlichen Beweis der
Schuld», wobei der Schuldnachweis jeweils dem entsprechenden inner-
staatlichen materiellen Recht als auch dem Prozessrecht des Konventi-
onsstaates entsprechen muss.231 Die Konventionsorgane üben insoweit
eine Missbrauchskontrolle aus.232 Die Unschuldsvermutung gilt für alle
Verfahren, die im Sinne des Art. 6 EMRK als strafrechtlich zu werten
sind.233 Sie erstreckt sich jedenfalls bis zum Ende des Verfahrens und in
bestimmten Fällen darüber hinaus, wenn trotz eines Freispruches be-
stimmte Schuldannahmen zurückbleiben.234 Nach der Rechtsprechung
des EGMR ist Art. 6 Abs. 2 EMRK auch verletzt, «wenn ein Gericht zur
Begründung des Widerrufs des bedingten Ausspruchs einer Strafe aus-
führt, dass es Gewissheit darüber erlangt habe, dass der Verurteilte eine
neue Straftat während seiner Bewährungszeit begangen habe, noch be-
vor er rechtskräftig verurteilt wurde. Hingegen ist es zulässig, wenn sich
das Gericht in seiner Begründung auf ein Geständnis des Angeklagten
stützt oder sich auf die Wiedergabe einer Verdachtslage aufgrund der Er-
gebnisse einer strafrechtlichen Voruntersuchung beschränkt.»235

3.2.1 Beweiswürdigungs-236 und Beweislastverteilungsregel
Aus der in Art. 6 Abs. 2 EMRK normierten Unschuldsvermutung folgt
einerseits eine Beweislastregel, wonach es Sache des Staates ist, dem An-
geklagten seine Schuld nachzuweisen, und andererseits eine Beweiswür-
digungsregel, gemäss derer der erkennende Richter beim Verbleib von
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230 Müller / Schefer, Grundrechte, S. 981; vgl. auch StGH 1998/21, Entscheidung vom
4. September 1998, nicht veröffentlicht, Erw. 3, wonach ein Untersuchungshäftling
gemäss Art. 6 Abs. 2 EMRK bis zu seiner rechtskräftigen Verurteilung als unschul-
dig zu gelten hat.

231 Grabenwarter, EMRK, S. 391 Rz. 121.
232 Frowein / Peukert, EMRK, S. 246 Rz. 263.
233 Siehe Frowein / Peukert, EMRK, S. 246 Rz. 263, und Meyer-Ladewig, EMRK, 

S. 175 Rz. 211.
234 Grabenwarter, EMRK, S. 391 Rz. 121.
235 StGH 2010/113, Urteil vom 28. März 2011, nicht veröffentlicht, S. 27 Erw. 5.1.
236 Die Überprüfung der Beweiswürdigung durch die ordentlichen Gerichte selbst

kann wiederum nach der Rechtsprechung des Staatsgerichtshofes auch im Strafver-
fahren in der Regel nicht über eine Willkürprüfung hinausgehen. Insoweit bietet
hier grundsätzlich auch die Unschuldsvermutung gemäss Art. 6 Abs. 2 EMRK kei-
nen weitergehenden Schutz. Siehe StGH 1997/23, Urteil vom 29. Januar 1998, LES
1998, 283 (286 Erw. 4.1).
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Zweifeln zugunsten des Angeklagten zu entscheiden hat bzw. der Ange-
klagte bis zum Nachweis seiner Schuld als unschuldig gilt.237 Diese Be-
weiswürdigungsregel wirkt sich auch auf die antizipierte Beweiswürdi-
gung aus. Eine solche ist nur zulässig, wenn das Beweisergebnis nach wie
vor offen bleibt. Hat der Angeklagte keine Möglichkeit mehr, das Ge-
richt von seiner vorläufigen Meinung abzubringen, liegt in der antizi-
pierten Beweiswürdigung eine unzulässige Vorverurteilung.238 Die Rich-
ter dürfen daher auch keinesfalls mit der Vorstellung in die Verhandlung
gehen, der Angeklagte habe die Straftat begangen.239 In dieser Beziehung
ergeben sich «Schnittbereiche zwischen der durch Art. 6 Abs. 1 garan-
tierten (subjektiven) Unparteilichkeit des Richters, dem Recht auf ein
faires Verfahren und der Unschuldsvermutung».240

Aus dem Prinzip der Unschuldsvermutung folgt neben der Be-
weiswürdigungsregel, dass die Beweislast grundsätzlich die Anklage
trägt und jeder Zweifel zugunsten des Angeklagten zu sprechen hat. Es
ist daher Aufgabe der Anklage, die Beweise für die Schuld bzw. Verur-
teilung zu liefern, und nicht Sache des Angeklagten, Beweise für seine ei-
gene Unschuld beizubringen.241 Eine Beweislastumkehr verstösst gegen
Art. 6 Abs. 2 EMRK. Die Unschuldsvermutung kann auch verletzt sein,
wenn aus dem Schweigen des Angeklagten ungerechtfertigt Schlüsse ge-
zogen werden.242 Gesetzliche Regelungen, die unter bestimmten recht -
lichen oder tatsächlichen Voraussetzungen eine Vermutung der Schuld
des Angeklagten begründen, sind jedoch nicht grundsätzlich mit Art. 6
Abs. 2 EMRK unvereinbar.243 Auch Beweislastverschiebungen zuun-
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237 StGH 2005/67, Urteil vom 2. Oktober 2006, <www.stgh.li>, S. 16 f. Erw. 5.1.
238 Vgl. Müller / Schefer, Grundrechte, S. 982, und Vest, Art. 32 BV, S. 668 f. Rz. 17.
239 Meyer-Ladewig, EMRK, S. 175 Rz. 212; siehe auch Frowein / Peukert, EMRK, 

S. 247 Rz. 265.
240 Vgl. Grabenwarter, EMRK, S. 391 f. Rz. 122; ausführlich zum Recht auf den or-

dentlichen Richter Tobias Michael Wille, S. 331 ff. dieses Buches.
241 Vgl. Grabenwarter, EMRK, S. 392 Rz. 122; Meyer-Ladewig, EMRK, S. 175 Rz. 212,

und Müller / Schefer, Grundrechte, S. 983.
242 Siehe Meyer-Ladewig, EMRK, S. 175 Rz. 212; vgl. auch StGH 2010/113, Urteil vom

28. März 2011, nicht veröffentlicht, S. 28 Erw. 6.2. Nach Ansicht von Müller / Sche-
fer, Grundrechte, S. 986, sind allerdings sowohl der EGMR als auch das Bundesge-
richt in dieser Hinsicht zu wenig streng. Vgl. dazu auch hinten Rz. 51.

243 Vgl. Grabenwarter, EMRK, S. 392 Rz. 122 mit Rechtsprechungsnachweisen; kri-
tisch zu dieser Rechtsprechung des EGMR aus Sicht der Unschuldsvermutung Mül-
ler / Schefer, Grundrechte, S. 984.
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gunsten des Angeklagten stellen dann keine Verletzung des Art. 6 Abs. 2
EMRK dar, wenn die Staaten dabei die Bedeutung der betreffenden
strafbaren Handlung gebührend berücksichtigen und dem Beschuldig-
ten ausreichend Gelegenheit geboten wird, seine Verteidigungsrechte
wahrzunehmen.244 Daher verstösst nach der Rechtsprechung des Staats-
gerichtshofes der aufgrund einer Bankmeldung angenommene Verdacht
nicht gegen die in Art. 6 Abs. 2 EMRK normierte Unschuldsvermutung,
da ein Verdacht – zumal noch während des Vorverfahrens – keineswegs
eine gefestigte Schuldüberzeugung in Hinsicht auf das Urteil in der
Hauptverhandlung vorwegnimmt.245 Insoweit stehen auch Zwangsmass-
nahmen wie Konten- und Verfügungssperren, die die Durchführung des
Verfahrens sichern sollen, mit Art. 6 Abs. 2 EMRK in Einklang.246

3.2.2 Materiell-rechtlicher Gehalt der Unschuldsvermutung 
für die Stellung des Unschuldigen

Die Unschuldsvermutung bezieht sich nicht allein auf Beweisfragen im
Strafprozess. Sie hat etwa im Bereich der Kostentragung im Strafverfah-
ren, der Entschädigung für unrechtmässige Haft, der zivilrechtlichen
Haftung, des Datenschutzes, der Vorverurteilung durch staatliche Be-
hörden in den Medien oder durch die Medienberichterstattung selbst
auch materiell-rechtliche Konsequenzen.247 Die Unschuldsvermutung
untersagt beispielsweise allen staatlichen Organen, vor allem auch den
Staatsanwälten, einen Tatverdächtigen vor dem Strafurteil im Rahmen
der Information der Öffentlichkeit als schuldig hinzustellen.248 Die Un-
schuldsvermutung haben aber nicht nur die staatlichen Organe zu be-
rücksichtigen, sondern in gewisser Weise auch die Medien bzw. die Jour-
nalisten in ihrer Berichterstattung über hängige Strafverfahren.249 Neben
einer entsprechend zurückhaltenden und sorgfältigen Informationspoli-
tik des Staates ist daher auch gesetzlich zu gewährleisten, dass die Presse-
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244 StGH 2005/67, Urteil vom 2. Oktober 2006, <www.stgh.li>, S. 16 f. Erw. 5.1 mit
Verweis auf Villiger, Handbuch EMRK, S. 320 Rz. 499.

245 StGH 2005/67, Urteil vom 2. Oktober 2006, <www.stgh.li>, S. 16 f. Erw. 5.1.
246 StGH 2005/67, Urteil vom 2. Oktober 2006, <www.stgh.li>, S. 16 f. Erw. 5.1 mit

Verweis auf Villiger, Handbuch EMRK, S. 320 Rz. 499.
247 Einlässlich dazu Müller / Schefer, Grundrechte, S. 986 ff.
248 Siehe Müller / Schefer, Grundrechte, S. 990 mit Rechtsprechungshinweisen; vgl.

auch Frowein / Peukert, EMRK, S. 248 f. Rz. 267 ff.
249 Vgl. Müller / Schefer, Grundrechte, S. 990.
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und Rundfunkberichterstattung sachlich erfolgt, damit Vorverurteilun-
gen vermieden werden.250

3.2.3 Heilung einer Verletzung der Unschuldsvermutung
Eine Verletzung der Unschuldsvermutung kann nicht dadurch geheilt
werden, dass sich in der Rechtsmittelinstanz die Schuld des Angeklagten
herausstellt.251 Anders ist nach der Strassburger Rechtsprechung die
Sachlage zu beurteilen, wenn Äusserungen gemacht werden, die eine
noch nicht verurteilte Person für schuldig erklärt. Dabei ist jeweils der
gesamte Zusammenhang zu berücksichtigen. Der Mangel ist etwa dann
geheilt, wenn die gleiche Instanz mit hinreichender Deutlichkeit darlegt,
dass die betroffene Person nicht verurteilt worden bzw. der Ausgang des
Verfahrens offen ist.252 Vor dem Hintergrund dieser Rechtsprechung
stellt noch nicht jeder Verstoss gegen § 172 StPO, wonach die Entschei-
dung über den Anklageeinspruch in der Art zu begründen ist, «dass da-
durch der Entscheidung des erkennenden Gerichtes in der Hauptsache
nicht vorgegriffen wird», eine Grundrechtsverletzung dar.253

3.3 «In dubio pro reo»-Grundsatz
Mit der Beweiswürdigungs- und Beweislastregel, die aus der Unschulds-
vermutung gemäss Art. 6 Abs. 2 EMRK gefolgert wird, steht auch der
Grundsatz in dubio pro reo in engem Zusammenhang, auf den sich nur
der Angeklagte, nicht aber die Anklage berufen kann.254 Der Staatsge-
richtshof anerkennt diesen Grundsatz als einfachgesetzlichen unge-
schriebenen (Beweis-)Grundsatz und prüft allfällige Verstösse gegen ihn
in der Regel nur auf Willkür.255
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250 Siehe Grabenwarter, EMRK, S. 394 Rz. 126. Für Liechtenstein enthält das Medien-
gesetz (MedienG) vom 19. Oktober 2005, LGBl. 2005 Nr. 250, entsprechende Nor-
mierungen. Siehe im Zusammenhang mit der Unschuldsvermutung insbesondere
Art. 35 ff. MedienG.

251 Vgl. Müller / Schefer, Grundrechte, S. 991 unter Verweis auf die Rechtsprechung des
EGMR.

252 StGH 2006/93, Urteil vom 5. November 2007, nicht veröffentlicht, S. 26 Erw. 2.2.
253 StGH 2006/93, Urteil vom 5. November 2007, nicht veröffentlicht, S. 25 f. Erw. 2 ff.
254 Siehe für die Schweiz Müller / Schefer, Grundrechte, S. 982, wo der Grundsatz in

dubio pro reo einen grundrechtlichen Schutz darstellt.
255 StGH 1997/23, Urteil vom 29. Januar 1998, LES 1998, S. 283 (286 f. Erw. 4.1 ff.); 

vgl. dazu auch Vogt, Willkürverbot, S. 416 f. mit Rechtsprechungsnachweisen. Auf-
grund des offenkundig engen Zusammenhanges mit der Unschuldsvermutung
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3.4 «Nemo-tenetur»-Grundsatz
Ein Beschuldigter bzw. Angeklagter hat das Recht, zu schweigen und
nicht gegen sich selbst aussagen zu müssen. Die rechtliche Grundlage
dieser Garantie ist in Bezug auf die EMRK nicht ganz geklärt. Während
der EGMR sie primär als Teilgehalt des Anspruchs auf ein faires Verfah-
ren qualifiziert, jedoch stets auf den engen Zusammenhang mit der Un-
schuldsvermutung gemäss Art. 6 Abs. 2 EMRK hinweist, verorten sie ei-
nige Autoren unmittelbar in der Unschuldsvermutung.256 Der Staatsge-
richtshof hat den nemo-tenetur-Grundsatz unlängst als einen Teilgehalt
des Rechts auf Verteidigung gemäss Art. 33 Abs. 3 LV bzw. des Rechts
auf ein faires Verfahren gemäss Art. 6 EMRK bezeichnet.257

Das Selbstbezichtigungsverbot schliesst nicht nur Aussagen258,
sondern auch den Zwang zur eigenhändigen Herausgabe von Beweis-
mitteln ein. Ergebnisse von Atem-, Blut-, Urin- oder Körpergewebe-
proben, die unter Zwang erzielt werden, deren Existenz jedoch nicht
vom Willen des Beschuldigten abhängt, fallen allerdings nicht unter den
Schutz dieses Grundsatzes.259

Dagegen beinhaltet dieser «grundrechtliche Anspruch»260 des Ver-
bots des Zwangs zur Selbstbelastung auch, dass der Betroffene für die
Verweigerung einer Aussage oder einer Auskunft keine Nachteile erleiden
darf, welche das Selbstbelastungsverbot unterlaufen würden. Daraus
folgt, dass das Schweigen eines Verdächtigen bzw. Angeklagten nicht zu
dessen Nachteil auszulegen ist. Ein solches Schweigen ist aber auch nicht
zu dessen Vorteil auszulegen. Nach der Rechtsprechung des Staatsge-
richtshofes ist es vielmehr im Grundsatz überhaupt nicht zu würdigen.
Daher darf vom Richter in jedem Fall das, was «der Betroffene aber schon
(freiwillig) gesagt hat», wie andere Beweismittel gewürdigt werden.261
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könnte der Grundsatz in dubio pro reo auch aus dieser ab- bzw. hergeleitet werden
und so als grundrechtlicher Anspruch qualifiziert werden.

256 Vgl. Müller / Schefer, Grundrechte, S. 984 Fn. 29.
257 StGH 2010/113, Urteil vom 28. März 2011, nicht veröffentlicht, S. 28 Erw. 6.1; siehe

aber auch Art. 14 Abs. 3 Bst. g UNO-Pakt II.
258 Nach Auffassung des Staatsgerichtshofes ist dabei auch die rechtskonforme Beleh-

rung über das Entschlagungsrecht ein Element des «nemo-tenetur»-Grundsatzes.
Siehe StGH 2010/161 und StGH 2011/34, Urteil vom 30. Juni 2011, nicht veröf-
fentlicht, S. 21 Erw. 3.1.

259 Siehe Grabenwarter, EMRK, S. 390 Rz. 119.
260 StGH 2010/113, Urteil vom 28. März 2011, nicht veröffentlicht, S. 28 Erw. 6.1.
261 StGH 2010/113, Urteil vom 28. März 2011, nicht veröffentlicht, S. 28 Erw. 6.2.
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Was das Verhältnis von Beschuldigtem und Verteidiger in Hinsicht
auf die Verwertung beschlagnahmter Anwaltskorrespondenz betrifft, so
gilt «ein umfassendes Beweisthemenverbot» und zwar unabhängig da-
von, wo die entsprechende Anwaltskorrespondenz beschlagnahmt wor-
den ist. Der Staatsgerichtshof schränkte dieses umfassende Beweisthe-
menverbot bis vor kurzem jedoch in zeitlicher Hinsicht noch ein. Es 
bezog sich nach seiner Auffassung nur auf die Beschlagnahme von Un-
terlagen, die den Zeitraum betrafen, in dem sie der Rechtsanwalt in sei-
ner Funktion als Verteidiger des Beschuldigten erhalten hat. Hat aber
der Rechtsanwalt die entsprechende Anwaltskorrespondenz im Rahmen
seiner allgemeinen Anwaltstätigkeit schon früher erstellt, erhalten oder
versendet, sind lediglich solche Informationen geschützt gewesen, die
sich im weiteren Sinn im «Einflussbereich» des Rechtsanwalts befunden
haben.262 In seinem Urteil StGH 2011/183263 hält der Staatsgerichtshof
nunmehr unter Bezugnahme auf die Gesetzesmaterialien zur StPO-No-
velle 2004 fest, «dass ein umfassendes Umgehungsverbot über Verteidi-
germandate hinaus auch für ‹sonstige› Anwaltsmandate gelten muss. So-
mit fällt jegliche Anwaltskorrespondenz unter das Entschlagungsrecht
gemäss § 107 StPO und darf unabhängig davon, wo sie sich befindet,
nicht beschlagnahmt werden.» Neben diesem Beweisthemenverbot wird
das Verhältnis von Beschuldigtem und Verteidiger auch durch ein Ent-
schlagungs- bzw. Zeugnisverweigerungsrecht des Anwalts geschützt.
Dieses Recht dient primär dem Schutz des Klienten vor «verfassungs-
widrigem Zwang zur Selbstbelastung».264 Es kann daher nicht angehen,
dass der Klient sich selbst nicht belasten muss, aber durch die Aussage
seines Rechtsvertreters Gefahr läuft, dass dieser zu seinen Ungunsten
aussagen muss. In diesem Fall wäre, so der Staatsgerichtshof, «das Recht
auf wirkungsvolle Verteidigung als Grundrecht eines jeden verletzt».265

Es muss demjenigen, der rechtlichen Beistand sucht, möglich sein, sich
dem Anwalt vorbehaltlos anvertrauen zu können, ohne die Preisgabe
seiner Angaben befürchten zu müssen. Geschützt sind daher insbeson-
dere die Informationen, die dem Anwalt mitgeteilt werden müssen, da-
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262 StGH 2009/100+101+102+103, Urteil vom 2. März 2010, nicht veröffentlicht, S. 34
Erw. 4.1.4.

263 StGH 2011/183, Urteil vom 26. März 2012, nicht veröffentlicht, S. 84 f. Erw. 8.3.
264 StGH 2007/130, Urteil vom 30. Juni 2008, <www.stgh.li>, S. 8 Erw. 2.4.
265 StGH 2007/130, Urteil vom 30. Juni 2008, <www.stgh.li>, S. 8 Erw. 2.4.
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mit dieser das Mandat bzw. die Verteidigung wahrnehmen kann.266 Nach
der Rechtsprechung des Staatsgerichtshofes muss daher ein Rechtsan-
walt den Namen seines Mandanten nicht preisgeben, wenn er dadurch
den Mandanten der Gefahr einer strafrechtlichen Verfolgung aussetzen
oder generell dessen Geheimsphäre verletzen würde. Unabhängig da-
von, ob diese Voraussetzungen vorliegen oder nicht, fällt die Identität
des Klienten in den Schutzbereich des Berufsgeheimnisses des Rechtsan-
walts und muss daher auch vom Entschlagungsrecht gemäss § 107 Abs.
1 Ziff. 3 StPO gedeckt sein. Dabei ist von Bedeutung, dass die Informa-
tionen in der Eigenschaft als Rechtsanwalt zur Kenntnis genommen
werden.267

Nach neuerer Praxis des EGMR gilt das Schweigerecht nicht abso-
lut. Es kann, solange der Kerngehalt der Garantie nicht ausgehöhlt wird,
eingeschränkt werden.268 Der EGMR beurteilt die Zulässigkeit, sich
selbst belasten zu müssen, indem er die Art und das Ausmass des ausge-
übten Zwanges, der verfahrensrechtlichen Sicherungen und der Verwen-
dung der erlangten Beweise in Betracht zieht.269
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266 StGH 2007/130, Urteil vom 30. Juni 2008, <www.stgh.li>, S. 8 Erw. 2.4.
267 StGH 2007/130, Urteil vom 30. Juni 2008, <www.stgh.li>, S. 9 Erw. 2.5.
268 Vgl. Grabenwarter, EMRK, S. 390 Rz. 119, und Müller / Schefer, Grundrechte, 

S. 985, beide mit Rechtsprechungsnachweisen; vgl. auch StGH 2010/161 und StGH
2011/34, Urteil vom 30. Juni 2011, nicht veröffentlicht, S. 21 Erw. 3.1.

269 Müller / Schefer, Grundrechte, S. 985. Grabenwarter, EMRK, S. 390 Rz. 119, spricht
in diesem Zusammenhang von der Beurteilung nach der Art eines beweglichen Sys-
tems. Vgl. dazu auch StGH 2010/161 und StGH 2011/34, Urteil vom 30. Juni 2011,
nicht veröffentlicht, S. 21 Erw. 3.1, und StGH 2010/126, Urteil vom 30. Juni 2011,
nicht veröffentlicht, S. 19 Erw. 2.1, wo der Staatsgerichtshof in Bezug auf das Selbst-
belastungsverbot eine Interessenabwägung vornimmt. Der Staatsgerichtshof macht
jedoch in diesem konkreten Beschwerdefall, dem ein Strafrechtshilfeverfahren zu-
grunde lag, weder Ausführungen zur rechtlichen Grundlage des «nemo-tenetur»-
Grundsatzes noch zu dessen konkreten Geltungs- bzw. Anwendungsbereich.
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